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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Kinderbetreuungs-
geldgesetz, das Familienzeitbonusgesetz, das Universititsgesetz 2002, das Pensionsgesetz
1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Parteien-
gesetz 2012, das Parteien-Forderungsgesetz 2012, das ORF-Gesetz, das Bundes-Sport-
forderungsgesetz 2017, das Allgemeine biirgerliche Gesetzbuch, die Exekutionsordnung,
das Gerichtsgebiihrengesetz, das Gerichtliche Einbringungsgesetz, das Justizbetreuungs-
agentur-Gesetz, das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz, das Unterhaltsvorschul3-
gesetz 1985, die Jurisdiktionsnorm, die Notariatsordnung, die Zivilprozessordnung, das
Gerichtsorganisationsgesetz, die Strafprozefordnung 1975, das Sicherheitspolizeigesetz,
das Einkommensteuergesetz 1988, das Korperschaftsteuergesetz 1988, das Umgriindungs-
steuergesetz, das Normverbrauchsabgabegesetz, das Alkoholsteuergesetz 2022, das Stabili-
titsabgabegesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 1955, die Bundes-
abgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das
Borsegesetz 2018, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Gliicksspielgesetz, das Haftungs-
gesetz-Kirnten, das ABBAG-Gesetz, die Erméchtigung zur Verduflerung und Belastung
sowie Ubertragung von unbeweglichem Bundesvermogen, das COVID-19-FondsG, das
Finanzausgleichsgesetz 2024, das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022, das
BFW-Gesetz, das BVWG-Gesetz, das Altlastensanierungsgesetz, das Waldfondsgesetz, das
Umweltforderungsgesetz, das Wasserstoffforderungsgesetz, das Schieneninfrastruktur-
finanzierungsgesetz, die StraBlenverkehrsordnung 1960, das Allgemeine Sozialver-
sicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Sozial-
betrugsbekimpfungsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das IEF-Service-
GmbH-Gesetz, das Bundesgesetz iiber die Schaffung eines Amtes fiir Betrugsbekdimpfung,
das Freiwilligengesetz, das Bundesgesetz, mit dem das eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das
Eltern-Kind-Pass-Gesetz, das Kinderbetreuungsgeldgesetz und das Familienlastenaus-
gleichsgesetz 1967 geindert werden, das eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Arbeitsmarkt-
politik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Arbeitslosen-
versicherungsgesetz 1977 geiindert sowie ein Paketsteuergesetz und ein Wald-Wasser-
Resilienzgesetz erlassen werden (Budgetbegleitgesetz 2027-2028)

Der Nationalrat hat beschlossen:
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1. Abschnitt
Familie
Artikel 1
Anderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967

Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen

(Familienlastenausgleichsgesetz 1967), BGBI. Nr. 376/1967, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 115/2025, wird wie folgt gedndert:

1. § 39 Abs. 2 lit. b lautet:
,»b) vom Aufkommen an Einkommensteuer sind jahrlich 1 300 000 000 € vor Abzug aller im

jeweiligen Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Ertragsanteile in monatlich gleich hohen
Teilbetragen dem Ausgleichsfonds fiir Familienbeihilfen zuzuweisen;*

2. § 41 Abs. 4 lit. fentfillt.

3. Dem § 41 Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:
,»Ab dem Kalenderjahr 2028 betrigt der Beitrag 2,7 v.H. der Beitragsgrundlage.*

4. § 42a entfdllt.
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5. In § 55 Abs. 68 wird die Wortfolge ,,2026 und 2027 durch die Wortfolge ,,2026 bis 2028 und der
Ausdruck ,BGBI. I Nr. 25/2025% durch den Ausdruck ,BGBI. I Nr. 97/2024* ersetzt.

6. Dem § 55 wird folgender Abs. 72 angefiigt:

,»(72) Fiir das Inkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, erfassten
Bestimmungen gilt Folgendes:

1. § 41 Abs. 5 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit dem der Kundmachung des
genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft und ist erstmals in Bezug auf das
Kalenderjahr 2028 anzuwenden. Gleichzeitig tritt § 42a auBer Kraft.

2. § 39 Abs. 2 lit. b in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Janner 2028 in Kraft.
Gleichzeitig tritt § 41 Abs. 4 lit. f auBer Kraft.

3. § 55 Abs. 68 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.“

Artikel 2
Anderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBL I Nr. 103/2001, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 115/2025, wird wie folgt geéndert:

1. In §50 wird dem mit der Novelle BGBL. I Nr. 115/2025 neu erlassenen Absatz nach Abs. 37 die
Absatzbezeichnung ,,(38) vorangestellt.
2. Dem § 50 wird folgender Abs. 50 angefiigt:

»(50) Die Absatzbezeichnung des Abs. 38 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt riickwirkend mit 1. Janner 2026 in Kraft.*
3. Nach § 50 wird folgender § 51 angefiigt:

»851 (1) § 3 Abs. 1a, § 24a Abs. 2a und § 33 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I
Nr. 174/2022 sowie § 24d Abs. 1 zweiter bis vierter Satz in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025,
BGBI. I Nr. 25/2025, kommen fiir die Kalenderjahre 2026 bis 2028 nicht zur Anwendung.

(2) § 51 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.*

Artikel 3
Anderung des Familienzeitbonusgesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Gewdhrung eines Bonus fir Viter wihrend der Familienzeit

(Familienzeitbonusgesetz — FamZeitbG), BGBIL. 1 Nr. 53/2016, zuletzt geédndert durch das
Budgetbegleitgesetz 2025, BGBI. I Nr. 25/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 12 Abs. 10 wird die Wortfolge ,,2026 und 2027 durch die Wortfolge ,,2026 bis 2028 und der
Ausdruck ,,BGBI1. I Nr. 115/2023° durch den Ausdruck ,,BGBI. I Nr. 174/2022° ersetzt.
2. Dem § 12 wird folgender Abs. 11 angefiigt:

»(11) § 12 Abs. 10 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. *
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2. Abschnitt
Wissenschaft und Forschung

Artikel 4
Anderung des Universititsgesetzes 2002
Das Bundesgesetz iiber die Organisation der Universititen und ihre Studien (Universititsgesetz 2002
—UG), BGBI. I Nr. 120/2002, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 68/2025, wird wie folgt
geédndert:
Dem § 143 werden folgende Abs. 108 und 109 angefiigt:

,»(108) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat den Gesamtbetrag im Sinn des Abs. 102
und dessen Aufteilung auf Budgetsdulen fiir die Leistungsvereinbarungsperiode 2025 bis 2027 im
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister fiir Finanzen erneut festzusetzen und
dariiber das Einvernehmen gemif § 60 BHG herzustellen.

(109) § 143 Abs. 108 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,
tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft.“

3. Abschnitt
Pensionsrecht im 6ffentlichen Dienst

Artikel 5
Anderung des Pensionsgesetzes 1965
Das Bundesgesetz iiber die Pensionsanspriiche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und

Angehdrigen (Pensionsgesetz 1965 — PG. 1965), BGBI. Nr. 340/1965, zuletzt gedndert durch die
Dienstrechts-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 100/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 13a Abs. 2c wird die Jahrveszahl ,2015% durch die Jahreszahl ,,2027% und in der ersten Zeile der
Tabelle der Ausdruck ,,150%" durch den Ausdruck ,,100%° ersetzt.
2. Dem § 41 wird folgender Abs. 13 angefiigt:

»(13) § 823 ASVG ist sinngemdf3 anzuwenden.*

3. Dem § 41a wird folgender Abs. 9 angefiigt:

»(9) § 13a Abs. 2¢ in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, gilt
auch fiir Personen, die am 1. Jédnner 2027 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem
Bundesgesetz haben.*

4. Dem § 109 wird folgender Abs. 97 angefiigt:

»(97) Fir das In- und AuBerkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028 erfassten
Bestimmungen gilt Folgendes:

1. § 41 Abs. 13 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit dem auf die Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.

2. § 13a Abs. 2c und § 41a Abs. 9 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Janner
2027 in Kraft.*

Artikel 6
Anderung des Bundestheaterpensionsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Ruhe- und Versorgungsgeniisse der Bundestheaterbediensteten
(Bundestheaterpensionsgesetz — BThPG.), BGBI. Nr. 159/1958, zuletzt geédndert durch das
Pensionsanpassungsgesetz 2026, BGBI. I Nr. 72/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 11 wird folgender Abs. 14 angefiigt:

»(14) § 823 ASVG ist sinngemill anzuwenden.*
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2. Dem § 22 wird folgender Abs. 54 angefiigt:

»(54) § 11 Abs. 14 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

Artikel 7
Anderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Pensionsversorgung der Beamten der Osterreichischen Bundesbahnen
(Bundesbahn-Pensionsgesetz — BB-PG), BGBIL. 1 Nr. 86/2001, zuletzt gedndert durch das
Pensionsanpassungsgesetz 2026, BGBI. I Nr. 72/2025, wird wie folgt geéndert:
1. Dem § 37 wird folgender Abs. 13 angefiigt:
,»(13) § 823 ASVG ist sinngemil anzuwenden.*

2. Dem § 62 wird folgender Abs. 44 angefiigt:

»(44) § 37 Abs. 13 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

4. Abschnitt
Parteien, Medien und Sport

Artikel 8
Anderung des Parteiengesetzes 2012

Das Bundesgesetz {iber die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 — PartG), BGBI. 1
Nr. 56/2012, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 43/2025, wird wie folgt geéndert:

1. In § 2 Z 5b lit. j und k wird jeweils nach dem Wort ,,angehort™ ein Beistrich eingefiigt.

2. In § 2 Z5b lit. j wird die Wortfolge ,,Bundes- oder Landesregierungsmitglieder” durch die Wortfolge
,Mitglieder der Bundesregierung, Staatssekretére oder Mitglieder der Landesregierung* und die Wortfolge
»~im jeweiligen Impressum® durch die Wortfolge ,im Zuge der Offenlegung im Sinne des § 25 des
Mediengesetzes, BGBI. Nr. 314/1981,* ersetzt und nach der Wortfolge ,,dieses Regierungsmitglieds die
Wortfolge ,,bzw. Staatssekretérs sowie jeweils nach der Wortfolge ,,das Regierungsmitglied* die Wortfolge
,bzw. der Staatssekretar™ eingefiigt.

3. In § 16 erhdlt der mit der Novelle BGBI. I Nr. 43/2025 angefiigte Abs. 12 die Absatzbezeichnung ,,(13)*
und wird in Abs. 13 (neu) im Klammerausdruck das Wort ,Jmpressum® durch das Wort ,,Offenlegung®
ersetzt.

4. Dem § 16 wird folgender Abs. 14 angefiigt:

»(14) § 2 Z 5b lit. j und k sowie § 16 Abs. 13 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 2 Z 5b lit. j ist jedoch auf
alle bis dahin von Biiromitarbeitern der Staatssekretire zur Verfligung gestellten Inhalte und Beitrdge mit
der Maligabe anzuwenden, dass die im letzten Halbsatz von § 2 Z 5b lit. j formulierten Erfordernisse
(Kennzeichnung, Offenlegung) entfallen.*

Artikel 9
Anderung des Parteien-Forderungsgesetzes 2012
Das  Bundesgesetz  iiber  Forderungen des  Bundes  fir  politische  Parteien
(Parteien-Forderungsgesetz 2012 — PartF6rG), BGBIL. I Nr. 57/2012, zuletzt geéndert durch das
Budgetbegleitgesetz 2025, BGBL. I Nr. 25/2025, wird wie folgt geédndert:
1. § 5 Abs. 2 lautet:

»(2) Abweichend von Abs. 1 werden fiir die Jahre 2026, 2027 und 2028 fiir die in § 1 Abs. 2 erster
Satz, §1 Abs.2 Z1, §1 Abs.3 und §2 Abs.2 angefiihrten Betrdge keine Anpassungen an die
Verdnderungen des Verbraucherpreisindex vorgenommen. Derart unberiicksichtigt gebliebene



7 von 54

Veranderungen des Verbraucherpreisindex bleiben auch bei zukiinftigen Valorisierungen gemal3 Abs. 1
auller Betracht.

2. Dem § 7 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.*

Artikel 10
Anderung des ORF-Gesetzes

Das Bundesgesetz iiber den Osterreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz, ORF-G), BGBI. Nr. 379/1984,
zuletzt gedndert durch das EMFG-Begleitgesetz, BGBI. I Nr. 20/2026, wird wie folgt gedndert:

1. Im Titel wird der Klammerausdruck ,,(ORF-Gesetz, ORF-G)*“ durch den Klammerausdruck ,,(ORF-
Gesetz — ORF-G)*“ ersetzt.

2. Nach § 21 Abs. 1 Z 7 wird folgende Z 7a eingefiigt:
,»7a. die Genehmigung von und die Beschlussfassung iiber StrukturmaB3nahmen (§ 31 Abs. 11);*

3. In § 31 Abs. 3 entfdllt die Wortfolge ,,der nach den Abs. 11 bis 16 festzulegenden Kompensation, sowie®.

4. § 31 Abs. 11 lautet:

,(11) Der Osterreichische Rundfunk hat nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen
StrukturmafBnahmen zur mittelfristigen substanziellen Reduktion der Kostenbasis zu setzen. Die
Generaldirektorin bzw. der Generaldirektor hat zu diesem Zweck dem Stiftungsrat jéhrlich fiir das jeweils
folgende Kalenderjahr MaBnahmen, Indikatoren und Zielwerte zu den folgenden Bereichen zur
Genehmigung vorzulegen:

1. zur nachhaltigen Reduktion der operativen Personalkosten,
2. zur nachhaltigen Reduktion der Sachkosten innerhalb der Gemeinkosten und
3. zur Steigerung der Produktionseffizienz durch innovative Produktionsmethoden.

Diese Strukturmafnahmen sind von der Generaldirektorin bzw. dem Generaldirektor so festzulegen, dass
mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern sichergestellt werden kann. Die vom Stiftungsrat
genehmigten StrukturmafBnahmen sind unverziiglich der Priifungskommission (§ 40) zu libermitteln, die
binnen sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben hat, ob sie den in Z 1 bis 3 geregelten Anforderungen
entsprechen. Gibt die Priifungskommission innerhalb der Frist keine Stellungnahme ab, ist davon
auszugehen, dass aus ihrer Sicht keine Einwinde bestehen. Die Generaldirektorin bzw. der Generaldirektor
hat die StrukturmaBnahmen und die etwaige Stellungnahme der Priifungskommission dem Stiftungsrat
vorzulegen, der die Maflnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach den Vorgaben dieses Absatzes bis zum
31. Dezember jeden Jahres zu beschlieBen hat. Der Beschluss ist unverziiglich der Priifungskommission
(§ 40) und der Regulierungsbehorde zu {ibermitteln.

5. In § 31 entfallen die Abs. 12 bis 16.
6.In§ 31 Abs. 19 Z 1, 20 und 21 wird die Zahl ,,710% jeweils durch die Zahl ,, 780 ersetzt.

7. In § 31 Abs. 20a wird nach dem Wort ,sicherstellt die Wortfolge ,jund StrukturmaBinahmen zur
mittelfristigen substanziellen Reduktion der Kostenbasis im Sinne von Abs. 11 Z 1 und 2 beschlossen hat*

eingefiigt.
8. Dem § 49 wird folgender Abs. 28 angefiigt:

,»(28) Der Titel, § 21 Abs. 1 Z 7a, § 31 Abs. 3, 11, 19, 20, 20a und 21 sowie § 50 Abs. 18 in der
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jinner 2027 in Kraft.
Gleichzeitig tritt § 31 Abs. 12 bis 16 auBer Kraft.“

9. Dem § 50 wird folgender Abs. 18 angefiigt:

,»(18) Fiir die bescheidmiBige Feststellung der Regulierungsbehorde, ob im Kalenderjahr 2026 alle
Voraussetzungen fiir die Gewahrung der in § 31 Abs. 11 bis 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1
Nr. 112/2023 geregelten Kompensation erfiillt wurden, sind die Bestimmungen in § 31 Abs. 11 bis 16 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 112/2023 anzuwenden.*
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Artikel 11
Anderung des Bundes-Sportforderungsgesetzes 2017

Das Bundesgesetz betreffend die Forderung des Sports (Bundes-Sportforderungsgesetz 2017 —
BSFG 2017), BGBL. I Nr. 100/2017, zuletzt gedndert durch das Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz,
BGBI. I Nr. 50/2025, wird wie folgt geédndert:
1. Dem § 44 wird folgender Abs. 8 angefiigt:

»(8) § 45 Abs. 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
2. Dem § 45 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Abweichend von § 29 Abs. 1 Z 7 leistet der Bund in den Jahren 2027 und 2028 Ersatz fiir die
notwendigen Administrativaufwendungen der Gesellschaft in der Hohe von jeweils mindestens 1,6
Millionen Euro jahrlich.

5. Abschnitt
Justiz und Inneres

Artikel 12
Anderung des Allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuchs

Das Allgemeine biirgerliche Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 111/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 569 wird die Wortfolge ,,vor Gericht oder* durch die Wortfolge ,,vor einem* und die Wortfolge ,.Das
Gericht oder der* durch das Wort ,,Der ersetzt.

2. In § 577 wird die Wendung ,aullergerichtlich oder gerichtlich, schriftlich oder miindlich und* durch die
Wendung ,,privat oder notariell, miindlich mit Zeugen oder* ersetzt.

3. § 581 samt Uberschrift und § 582 entfallen.
4. In § 589 entfdllt die Wortfolge ,,die Gerichtsbediensteten und*.
5. In§ 723 entfdllt die Wortfolge ,,miindliche gerichtliche oder*.

6. In § 1503 Abs. 27 letzter Satz wird das Datum ,,30. Juni 2028 durch das Datum ,,31. Dezember 2028
und das Datum ,,1. Juli 2028 durch das Datum ,,1. Janner 2029 ersetzt.

7. Dem § 1503 wird folgender Abs. 31 angefiigt:

»(31) Die §§ 569, 577, 589 und 723 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, treten mit 1. August 2026 in Kraft; § 581 samt Uberschrift und § 582 treten mit Ablauf des
31. Juli 2026 auBer Kraft. Die Giiltigkeit der vor dem 1. August 2026 nach diesen Bestimmungen
errichteten und bei Gericht hinterlegten letztwilligen Anordnungen bleibt von den Anderungen unberiihrt.

Artikel 13
Anderung der Exekutionsordnung

Das Gesetz iiber das Executions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung — EO), RGBI.
Nr. 79/1896, zuletzt gedndert durch die Gerichtsvollzieher-Vergiitungs-Novelle 2023, BGBI. I
Nr. 136/2023, und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025, wird wie folgt
gedndert:

1. Nach § 74a wird folgender § 74b samt Uberschrifi eingefiigt:

»Barauslagen des Kinder- und Jugendhilfetrigers

§ 74b. (1) Vertritt ein Kinder- und Jugendhilfetrager einen Minderjéhrigen als betreibenden Glaubiger
in einem Exekutionsverfahren zur Hereinbringung einer Unterhaltsforderung, so sind die dem
Minderjédhrigen zu ersetzenden, durch die Fithrung der Exekution verursachten notwendigen Barauslagen
mangels Nachweises hoherer Kosten mit einem Pauschalbetrag zu bestimmen.
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(2) Der Pauschalbetrag betrigt
1. bei Exekutionen bis zu einem Gesamtbetrag der vollstreckbaren Forderung von
5000 EUIO...uuiviiiiiiieieiiee e eeeaa e e 100 Euro,
2. dariiber hinaus zuziiglich pro angefangene 1 000 Euro .................. 20 Euro,
hochstens jedoch 500 Euro. Der Gesamtbetrag der vollstreckbaren Forderung ist durch Zusammenrechnung
des Riickstandes und, sofern kiinftig fallig werdende Forderungen in Exekution gezogen werden, deren
einfachen Jahresbetrages zu ermitteln.

(3) Sind an ein und demselben gerichtlichen Verfahren mehrere Minderjahrige beteiligt, so gebiihrt
der Pauschalbetrag (Abs. 2) jedem von ihnen.

(4) Bei Exekutionen von Vereinbarungen nach § 42 des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes
2013 (B-KJHG), BGBIL. I Nr. 69/2013, gerichtlichen Entscheidungen nach §43 B-KJHG und
Rechtsanspriichen, die auf den Kinder- und Jugendhilfetrdger iibergegangen sind, und damit
zusammenhdngenden Rechtsstreitigkeiten gelten fiir den Ersatz der Kosten des Kinder- und

Jugendhilfetrdgers — sofern ihm ein Kostenersatzanspruch zusteht — die Pauschalbetréige nach Abs. 2 und
3.64

2. § 474 Abs. 1 lautet:

,»(1) Der Fahrtkostenersatz betrégt, wenn das Vollzugsgebiet zum iiberwiegenden Teil

1. in einem mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen stidtischen Kerngebiet
JEE@E ettt ettt ne et e neenneeeeenes

2. in einem verbauten stédtischen oder in einem Agglomerationsgebiet liegt, in dem ein
Vollzug mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln nicht moglich ist..........ccccceue.

3. in einem durchschnittlich bis dichter verbauten ldndlichen Gebiet liegt......
..................................................................................................... 3,05 Euro,

4. a) in einem diinn und verstreut besiedelten ldndlichen Gebiet liegt ............
........................................................................................... 4,08 Euro und

b) in einem sehr diinn und verstreut besiedelten sowie weit ausgedehnten landlichen
GEDICt LIEGL ..ot

3. Nach § 505 wird folgender § 506 samt Uberschrift angefiigt:
,Inkrafttretens- und Ubergangsbestimmung zum Budgetbegleitgesetz 2027-2028

§ 506. In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten in Kraft:
1. § 74b samt Uberschrift mit 1. Oktober 2026; die Bestimmung ist auf Fiille anzuwenden, in denen
der Exekutionsantrag nach dem 30. September 2026 gestellt wird;
2. § 474 Abs. 1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.*

Artikel 14
Anderung des Gerichtsgebiihrengesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Gerichts- und Justizverwaltungsgebiihren (Gerichtsgebiihrengesetz —
GGQG), BGBI. Nr. 501/1984, zuletzt gedndert durch das Nachhaltigkeitsberichtsgesetz,BGBI. I Nr. 6/2026,
wird wie folgt gedndert:

1. In § 2 Z 1 lit. a wird nach der Wortfolge ,,angefiihrten Verfahren die Wendung ,,, auller im Fall der
lit. d, eingefiigt.

2. In§ 2 Z 1 wird die lit. ¢ durch folgende lit. ¢ und d ersetzt:

,»C) fur das zivilgerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz sowie fiir die in der
Anmerkung 1a zur Tarifpost 2 und in der Anmerkung la zur Tarifpost 3 angefiihrten Verfahren,
auBer im Fall der lit. d, mit der Uberreichung der Rechtsmittelschrift, fiir das sozialgerichtliche
Verfahren (Tarifpost 1 Z II) mit der Zustellung der Entscheidung jener Instanz, in der der
Dolmetscher gemil3 § 75 Abs. 4 ASGG beigezogen wurde, an den Versicherungstrager; wird
eine Berufung nach miindlicher Verkiindung des Urteils angemeldet, so entsteht ein Viertel der
Pauschalgebiihr fiir das zivilgerichtliche Verfahren zweiter Instanz bereits mit der Anmeldung
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der Berufung. Dieser Betrag ist aber nur dann zu entrichten, wenn die Berufung nicht erhoben
wird, und wird mit Verstreichen der vierwdchigen Berufungsfrist ab Zustellung des
vollschriftlichen Urteils fallig;

d) fiir Verfahren iiber die Erlassung einstweiliger Verfiigungen nach den §§ 382b, 382¢ und 382d
EO, sobald die Entscheidung der jeweiligen Instanz rechtskréftig ist;

3. In§ 7 Abs. 1 erhdlt die Z 1a die Bezeichnung ,,1b.“, nach der Z 1 wird folgende Z la (neu) eingefiigt:
»la. fir die Gebiihr nach Tarifpost | Anmerkung 9 dritter Satz der Gegner der gefahrdeten Partei, wenn
die einstweilige Verfiigung erlassen wurde; wenn keine einstweilige Verfiigung erlassen wurde,
entfillt eine Gebiihrenpflicht; fiir die Gebiihren nach Tarifpost 2 Anmerkung 6 dritter Satz und
Tarifpost 3 Anmerkung 6 dritter Satz die Rechtsmittel erhebende Partei, wenn ihr Rechtsmittel
oder zumindest eines ihrer Rechtsmittel auch nur zum Teil erfolglos geblieben sind; ist sie
hingegen mit ihrem Begehren zur Génze durchgedrungen, entfdllt eine Gebiihrenpflicht;™

4. In § 16 Abs. 2 wird die Wendung ,,§ 49 Abs.2 Z 2a und 2b JN angefiihrten Streitigkeiten aus dem
Eheverhéltnis* durch die Wendung ,,§ 49 Abs. 2 Z 2a bis 2d JN angefiihrten Streitigkeiten® ersetzt.

5. Dem § 18 Abs. 2 wird folgende Z 5 angefiigt:

,,J. Im Fall der Vorschreibung eines Viertels der Pauschalgebiihr bei Anmeldung einer Berufung, die
nicht erhoben wird, bemisst sich die Pauschalgebiihr nach dem Teil des Streitwerts, mit dem die
die Berufung anmeldende Partei unterlegen ist.

6. In § 25 Abs. 4 wird nach der Wendung , Korperschaften,” die Wendung ,,Korperschaften 6ffentlichen
Rechtes,” eingefiigt.

7. In § 31a Abs. 1 erster Satz wird nach der Wortfolge ,,festen Gebiihren* die Wendung ,, , Mindest- und
Hochstgebiihren® eingefiigt.

8. Dem § 31a wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Wenn die Pauschalgebiihr unter Zugrundelegung eines hoheren Streitwerts oder einer gednderten
Bemessungsgrundlage neu berechnet wird, und die Gebiihr zwischen der ersten Entrichtung auf Basis der
urspriinglichen Bemessungsgrundlage und dem Zeitpunkt der Neuberechnung aufgrund des Abs. 1 erhoht
wurde, so ist bei der Ermittlung der Ergénzungsgebiihr anstelle der tatsdchlich entrichteten Pauschalgebiihr
jener Gebiihrenbetrag einzurechnen, der dem entrichteten Betrag nach der Erhdhung entsprechen wiirde.*

9. In der Tarifpost 1 Anmerkung 2 entfillt der letzte Satz.

10. In der Tarifpost 1 lautet die Anmerkung 9:

9. Fiir Verfahren erster Instanz, die sich auf die in §49 Abs.2 Z2a bis 2d JN angefiihrten
Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebiihren 410 Euro. Die Anmerkungen 1 bis 7 gelten auch
fiir diese Verfahren. Fiir Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfiigungen nach den §§ 382b, 382¢c und

382d EO aufBlerhalb eines Zivilprozesses betragen abweichend von Anmerkung 2 die Pauschalgebiihren
205 Euro.*

11. In der Tarifpost 2 Anmerkung 1a entfillt der letzte Satz.

12. In der Tarifpost 2 lautet die Anmerkung 6:

,0. Fir Verfahren zweiter Instanz, die sich auf die in § 49 Abs.2 Z2a bis 2d JN angefiihrten
Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebiihren 449 Euro. Die Anmerkungen 1 und 1a gelten auch
fiir diese Verfahren. Fiir Verfahren zweiter Instanz iiber die Erlassung einstweiliger Verfiigungen nach den
§§ 382b, 382c und 382d EO betragen abweichend von Anmerkung la die Pauschalgebiihren 224 Euro.*

13. In der Tarifpost 3 Anmerkung 1a entfillt der letzte Satz.

14. In der Tarifpost 3 lautet die Anmerkung 6:

,,0. Fiir Verfahren dritter Instanz, die sich auf die in §49 Abs.2 Z2a bis 2d JN angefiihrten
Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebiihren 671 Euro. Die Anmerkungen 1 und 1a gelten auch
fiir diese Verfahren. Fiir Verfahren dritter Instanz {iber die Erlassung einstweiliger Verfiigungen nach den
§§ 382b, 382¢ und 382d EO betragen abweichend von Anmerkung la die Pauschalgebiihren 335 Euro.”

15. In der Tarifpost 9 lit. e Z 17 wird nach der Wortfolge ,Korperschaften offentlichen Rechts* die
Wortfolge ,,und der Osterreichischen Nationalbank* eingefiigt.
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16. In der Tarifpost 9 wird nach der Anmerkung 4 folgende Anmerkung 4a eingefiigt:

,,Aa. Eine Mitteilung oder eine Anregung, auf die das Grundbuchsgericht von Amts wegen titig wird,
16st keine Eingabengebiihr aus.*

17. In der Tarifpost 9 wird der Anmerkung 5 folgender Satz angefiigt:

»Das gilt nicht fiir Eintragungen, die vorgenommen werden, um eine vorangegangene Ldschung zu
berichtigen, die ausschlieBlich auf einem Gerichtsfehler beruht.

18. In der Tarifpost 9 Anmerkung 16 wird nach dem Wort ,,Abfragen” die Wortfolge ,iber JustizOnline*
eingefiigt.

19. In der Tarifpost 9 wird nach der Anmerkung 16 folgende Anmerkung 17 angefiigt:

,»,17. Wenn Eigentiimer Einlagezahlen unmittelbar elektronisch iiber JustizOnline abfragen, bei denen
sie selbst im B-Blatt aufscheinen, entfillt die Gebiihr nach Tarifpost 9 lit. e Z 1. Bei Miteigentum an der
Liegenschaft setzt dies voraus, dass die Abfrage auf den eigenen Eigentiimernamen eingeschrinkt wird.

20. In der Tarifpost 11 lit. ¢ entfdllt die Z 2.
21. In der Tarifpost 15 Anmerkung 5 entfdllt der Klammerausdruck.

22. Dem Art. VI wird folgende Z 85 angefiigt:
,,85. Fiir das Inkrafttreten der Bestimmungen in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,

BGBI. I Nr. xxx/2026, gilt Folgendes:

a)§2Z1lit.a,cundd, § 7, § 18 Abs. 2, die Tarifpost 1 Anmerkungen 2 und 9, die Tarifpost 2
Anmerkungen laund 6 sowie die Tarifpost 3 Anmerkungen 1a und 6 treten mit 1. Oktober 2026
in Kraft und sind auf Félle anzuwenden, in denen die Gebiihrenpflicht nach dem 30. September
2026 entsteht;

b) § 16 Abs. 2, § 25 Abs. 4, § 31a Abs. 1 und 3, die Tarifpost 9 lit. ¢ Z 17 sowie die Tarifpost 9
Anmerkungen 4a und 16 und die Tarifpost 15 Anmerkung 5 treten mit Ablauf des Tages der
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in Kraft;

c¢) die Tarifpost 9 Anmerkung 5 tritt mit 1. August 2026 in Kraft und ist auf Eintragungen
anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2026 vorgenommen werden;

d) die Tarifpost 9 Anmerkung 17 tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft und ist auf Abfragen
anzuwenden, die nach dem 30. September 2026 vorgenommen werden;

e) die Tarifpost 11 lit. ¢ Z 2 tritt mit 1. August 2026 auller Kraft;

f) § 31a ist auf die neu geregelten oder gednderten Gebiihrentatbestinde mit der Maligabe
anzuwenden, dass Ausgangsgrundlage fiir die Neufestsetzung jeweils die fliir Mérz 2026
verdffentlichte endgiiltige Indexzahl des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich
verlautbarten Verbraucherpreisindex ist.*

Artikel 15
Anderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes
Das Gerichtliche Einbringungsgesetz (GEG), BGBIL. Nr. 288/1962, zuletzt gedndert durch
Zivilverfahrens-Novelle 2022, BGBI. I Nr. 61/2022, wird wie folgt geédndert:
1. In § 2 Abs. 1 wird nach dem dritten Satz folgender Satz eingefiigt:
,Minderjahrige Kinder konnen in auBerstreitigen Verfahren in Kindschaftsangelegenheiten nicht zum
Ersatz herangezogen werden.*

2.In § 9 Abs. 4 wird der Betrag ,,30 000 Euro* durch den Betrag ,,50 000 Euro® ersetzt.

3. Dem § 19a wird folgender Abs. 21 angefiigt:

»(21) §2 Abs.1 und § 9 Abs.4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. § 2 Abs. 1 ist auf Fille anzuwenden, in denen der
Kostenersatzanspruch des Bundes nach dem 30. September 2026 entsteht. § 9 Abs. 4 ist auf Antrdge um
Stundung oder Nachlass anzuwenden, die nach dem 30. September 2026 bei der Présidentin des
Oberlandesgerichts Wien eingebracht werden.
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Artikel 16
Anderung des Justizbetreuungsagentur-Gesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Errichtung einer Justizbetreuungsagentur (Justizbetreuungsagentur-Gesetz

— JBA-G), BGBI. I Nr. 101/2008, zuletzt gedndert durch das Strafprozessrechtsdnderungsgesetz 2024,
BGBI. I Nr. 157/2024, wird wie folgt gedndert:

In § 30 Abs. 5 entfdllt der zweite Satz.

Artikel 17
Anderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes
Das Bundesgesetz iliber Hypothekar- und Immobilienkreditvertrage und sonstige Kreditierungen zu

Gunsten von Verbrauchern (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz — HIKrG), BGBI. I Nr. 135/2015,
zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 6/2025, wird wie folgt geéndert:

1. In§ 20 Abs. 3 Z 2 wird der Ausdruck ,,1%" durch den Ausdruck ,,3%" ersetzt.

2. Dem § 31 wird folgender Abs. 9 angefiigt:

»(9) § 20 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit 1. Janner 2027 in Kraft und ist auf Kreditvertrdge und Kreditierungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2026 geschlossen beziehungsweise gewahrt werden.*

Artikel 18
Anderung des UnterhaltsvorschuBgesetzes 1985

Das Bundesgesetz iiber die Gewédhrung von Vorschiissen auf den Unterhalt von Kindern
(Unterhaltsvorschuflgesetz 1985 — UVG), BGBIL. Nr. 451/1985, zuletzt gedndert durch das Zweite
Bundesrechtsbereinigungsgesetz, BGBI. I Nr. 61/2018, wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 31 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:
,Er kann die Einbringungsstelle um die Hereinbringung der Forderung ersuchen.*

2. § 32 Abs. 2 lautet:

,»(2) Fiir den Présidenten des Oberlandesgerichts gilt — soweit ihm ein Kostenersatzanspruch zusteht —
§ 74b EO entsprechend.

3. In § 33 Abs. 1 wird im ersten Satz das Wort ,,Unterhaltsbeitriage durch die Wortfolge ,,Unterhalts- bzw.
Riickersatzbeitrige* ersetzt und im zweiten Satz nach dem Wort ,,Unterhaltsforderungen™ die Wortfolge
,bzw. der Riickersatzforderungen des Bundes® eingefiigt; der letzte Satz lautet:

,»Als letztes Mittel der Abhilfe kann der Président des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit der fiir die
Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs zustédndigen Bundesministerin sowie mit Zustimmung des
Bundesministers fiir Finanzen auf die Forderung ganz oder teilweise verzichten.*

4. In §36 Abs. 2 Z 1 wird die Wortfolge ,,der Bundesminister fiir Justiz“ durch die Wortfolge ,,die
Bundesministerin fiir Justiz“ sowie die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und
Jugend durch die Wortfolge ,der fiir die Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs zustindigen
Bundesministerin® ersetzt.

5. Dem § 37 wird folgender Abs. 14 angefiigt:

»(14) § 31 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1 und § 36 Abs. 2Z 1 in der
Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. § 32 Abs. 2 ist auf Fille
anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem 30. September 2026 gestellt wird.*
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Artikel 19
Anderung der Jurisdiktionsnorm

Das Gesetz iiber die Ausiibung der Gerichtsbarkeit und die Zusténdigkeit der ordentlichen Gerichte in
biirgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm — JN), RGBI. Nr. 111/1895, zuletzt geéndert durch das
Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz, BGBI. I Nr. 50/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Die Uberschrift zu § 121 lautet:

»Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften“

2. In § 121 wird der Beistrich durch das Wort ,,und* ersetzt und es entfillt die Wortfolge ,und die
gerichtliche Aufnahme letztwilliger Anordnungen®.

3. Dem § 123 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) §121 samt Uberschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, tritt mit 1. August 2026 in Kraft.”

Artikel 20
Anderung der Notariatsordnung

Die Notariatsordnung (NO), RGBI. Nr. 75/1871, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 23/2026, wird wie folgt gedndert:

1. § 67 Abs. 1 erster Satz lautet:

,»Wird ein Notariatsakt iiber einen Erbvertrag oder iiber eine andere letztwillige Anordnung aufgenommen,
so sind auch die §§ 569, 587 bis 589 und 591 ABGB zu beachten.*

2. In § 70 erster Satz werden die Wortfolge ,,Auf- und Entgegennahme* durch das Wort ,,Aufnahme® und
der Verweis ,,§§ 569, 581, 582 und 587 bis 591 ABGB* durch den Verweis ,,§§ 569, 587 bis 589 und 591
ABGB* ersetzt.

3.8 73 Abs. 3 und § 74 entfallen.
4. In § 75 Abs. 1 wird das Wort ,,gerichtlichen durch das Wort ,notariellen” ersetzt.

5. In§ 75 Abs. 2 entfillt die Wendung ,, , und wenn der Widerruf eine dem Notare iibergebene schriftliche
letztwillige Anordnung betrifft, auf dieser selbst und nicht blos auf dem Umschlage*.

6. In §96 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,,und den dem Notar tibergebenen schriftlichen letztwilligen
Anordnungen®.

7.In § 111 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,,miindlich oder schriftlich.
8. § 111 Abs. 2 entfillt.

9. Dem § 189 wird folgender Abs. 22 angefiigt:

»(22) §67 Abs.1, §70, §75 Abs.1 und 2, §96 Abs.1, § 111 Abs.1 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. August 2026 in Kraft; § 73 Abs. 3
und § 74 sowie § 111 Abs. 2 treten mit Ablauf des 31. Juli 2026 auBler Kraft. Die Giiltigkeit der vor dem
1. August 2026 nach diesen Bestimmungen errichteten und bei einem Notar hinterlegten letztwilligen
Anordnungen bleiben von den Anderungen unberiihrt.*

Artikel 21
Anderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung (ZPO), RGBI. Nr. 113/1895, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 112/2025, wird wie folgt geéndert:

1. In§ 501 Abs. 1, § 517 Abs. 1 und § 518 Abs. 3 wird der Betrag ,,2 700 Euro* jeweils durch den Betrag
»3 500 Euro* ersetzt.
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2. Dem § 636 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) §501 Abs. 1, § 517 Abs. 1 und § 518 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Janner 2027 in Kraft und sind anzuwenden, wenn das Datum der
Entscheidung erster Instanz nach dem 31. Dezember 2026 liegt.*

Artikel 22
Anderung des Gerichtsorganisationsgesetzes

Das Gesetz, womit Vorschriften iiber die Besetzung, innere Einrichtung und Geschéftsordnung der
Gerichte erlassen werden (Gerichtsorganisationsgesetz — GOG), RGBI. Nr. 217/1896, zuletzt gedndert
durch das Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz, BGBI. I Nr. 50/2025, wird wie folgt gedndert:
1. Nach § 89q wird folgender § 89r samt Uberschrift eingefiigt:

s»Aufbewahrung von Protokolldaten

§ 89r. Protokolldaten iiber Abfragen aus dem Grundbuch (§ 6 GUG) und aus dem Firmenbuch (§ 34
FBGQ) sind drei Jahre lang aufzubewahren und danach zu 16schen.*
2. Dem § 98 wird folgender Abs. 36 angefiigt:

,(36) §89r samt Uberschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft und ist auch auf Protokolldaten
anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt gespeichert wurden.*

Artikel 23
Anderung der Strafprozefordnung 1975

Die StrafprozeBordnung 1975 (StPO), BGBI. Nr. 631/1975, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 65/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 31 Abs. 3 Z 6a wird die Zahl ,,50.000% jeweils durch die Zahl ,,100 000 ersetzt.

2. In § 32 Abs. 1a wird das Wort ,,sowie am Ende der Z 6 durch einen Strichpunkt ersetzt; in Z 7 entfdllt
die Wortfolge ,,sowie sonstige strafbare Handlungen, die qualifiziert im Rahmen oder als Mitglied einer
kriminellen Vereinigung (§ 278 StGB) begangen werden®.

3. Dem § 514 wird folgender Abs. 59 angefiigt:

»(59) § 31 Abs.3 Z 6a und § 32 Abs. 1a Z 6 und 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. August 2026 in Kraft.“

Artikel 24
Anderung des Sicherheitspolizeigesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausiibung der

Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz — SPG), BGBI. Nr. 566/1991, zuletzt geédndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 54/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 81 Abs. 1 und la, § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 1, § 83a Abs. 1 und § 83b Abs. 1 wird jeweils der Betrag
»00 durch den Betrag ,, 750 ersetzt.

2. Dem § 94 wird folgender Abs. 59 angefiigt:

»(59) § 81 Abs. 1 und 1a, § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 1, § 83a Abs. 1 und § 83b Abs. 1 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf den Tag der Kundmachung
folgenden Monatsersten in Kraft.“



15 von 54

6. Abschnitt
Finanzen

Artikel 25
Anderung des Einkommensteuergesetzes 1988

Das Bundesgesetz iiber die Besteuerung des Einkommens natiirlicher Personen
(Einkommensteuergesetz 1988 — EStG 1988), BGBI. Nr. 400/1988, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. yyy/2026, wird wie folgt geédndert:

1. § 4 Abs. 4 Z 8 lautet:

,»8. Aufwendungen und Ausgaben fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch,
Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt
300 Euro (Hochstbetrag pro Kalenderjahr) nach Malligabe des § 16 Abs. 1 Z 7a zweiter und dritter
Satz, soweit diese nicht als Aufwendungen fiir ein Arbeitszimmer gemél § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d
beriicksichtigt werden. Stehen derartige Ausgaben auch mit Einkiinften aus nichtselbstdndiger
Arbeit in Zusammenhang, sind sie zur Génze entweder als Werbungskosten oder als
Betriebsausgaben zu beriicksichtigen; eine Aufteilung hat zu unterbleiben.*

2.5 10 Abs. 3 Z 2 lautet:
,,2. fir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2029 beginnen: Wertpapiere gemil3 § 14 Abs. 7
Z 4, die dem Anlagevermdgen eines inldndischen Betriebes oder einer inldndischen Betriebsstitte

ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre gewidmet werden, vorbehaltlich Abs. 5 Z 2
und 3.“

3. § 10 Abs. 5 Z 2 und 3 lautet:

»2.Im Fall des Ausscheidens von Wertpapieren gemdfl Abs.3 Z 2 unterbleibt insoweit der
gewinnerhohende Ansatz, als im Jahr des Ausscheidens begiinstigte Wirtschaftsgiiter im Sinne des
Abs. 3 Z 1, die die Voraussetzungen fiir den Freibetrag erfiillen, angeschafft oder hergestellt
werden (Ersatzbeschaffung). Auf den Fristenlauf des angeschafften oder hergestellten
Wirtschaftsgutes wird die Behaltedauer der ausgeschiedenen Wertpapiere geméll Abs.3 Z2
angerechnet. Die Frist kann jedoch nicht vor jenem Zeitpunkt enden, zu dem die Frist fiir die
ausgeschiedenen Wertpapiere gemi3 Abs.3 Z 2 geendet hitte. Soweit Wirtschaftsgiiter der
Ersatzbeschaffung dienen, kann ein Freibetrag nicht in Anspruch genommen werden.
Wirtschaftsgiiter, die der Ersatzbeschaffung dienen, sind als solche im Verzeichnis geméfl Abs. 7
auszuweisen.

3. Werden Wertpapiere gemi3 Abs. 3 Z 2, fiir die ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag in
Anspruch genommen wurde, vorzeitig getilgt, konnen zur Vermeidung einer Nachversteuerung
anstelle begiinstigter korperlicher Wirtschaftsgiiter innerhalb von zwei Monaten nach der
vorzeitigen Tilgung auch Wertpapiere gemidl Abs.3 Z2 angeschafft werden
(Wertpapierersatzbeschaffung). In den ersatzbeschafften Wertpapieren geméaBl Abs. 3 Z 2 setzt sich
der Lauf der Frist gemdfl Abs. 3 hinsichtlich der vorzeitig getilgten Wertpapiere geméB Abs. 3 Z 2
unverdndert fort. Soweit Wertpapiere gemill Abs. 3 Z 2 der Ersatzbeschaffung dienen, kann ein
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag nicht in Anspruch genommen werden. Wertpapiere gemal
Abs. 3 Z 2, die der Ersatzbeschaffung dienen, sind im Verzeichnis geméfl Abs. 7 als solche
auszuweisen.

4. In §16 Abs. 1 Z7 wird der Klammerausdruck ,,(zB Werkzeug und Berufskleidung)“durch den
Klammerausdruck ,,(zB Werkzeug, Berufskleidung oder digitale Arbeitsmittel)* ersetzt; der zweite Satz
entfdllt.

5.8 16 Abs. 1 Z 7a lautet:

»7a. Ausgaben und Betréige eines Arbeitnehmers, bei dem keine Ausgaben fiir ein Arbeitszimmer
gemdl §20 Abs.1 Z2 lit. d beriicksichtigt werden, fiir ergonomisch geeignetes Mobiliar
(insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) fiir einen vom Arbeitnehmer in der Wohnung
eingerichteten Arbeitsplatz bis zu insgesamt 300 Euro (Hochstbetrag pro Kalenderjahr), wenn der
Arbeitnehmer auf Grund einer mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung seine berufliche
Titigkeit (auch) in der Wohnung ausgeiibt hat. Ubersteigen die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten insgesamt den Hochstbetrag, kann der Uberschreitungsbetrag innerhalb des
Hochstbetrages jeweils ab dem Folgejahr geltend gemacht werden. Z 8 ist nicht anzuwenden.*
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6.In§ 17 Abs. 1 und Abs. 3a Z 3 lit. a entfillt jeweils die Wortfolge ,,das Arbeitsplatzpauschale gemil § 4
Abs. 4 7 8,

7.8§ 26 Z 9 lautet:

,»9. Der Wert der digitalen Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer fiir seine berufliche
Tétigkeit unentgeltlich tiberldsst.

8. In § 30 Abs. 4 wird in der Z 1 der Prozentsatz ,,40%" durch den Prozentsatz ,,30%" und in der Z 2 der
Prozentsatz ,,86%" durch den Prozentsatz ,,80%" ersetzt.

9. In § 30b Abs. 6 wird der Prozentsatz ,,40%" durch den Prozentsatz ,,30%" ersetzt.
10. In § 33 Abs. la entfdllt die Wortfolge ,,die Einkunftsgrenzen des § 4 Abs. 4 Z 8 lit. b,*.
11.In § 33 Abs. 3a erhalten die Z 4, 6 und 7 die Bezeichnungen ,,7.” bis ,,9..

12.In § 33 Abs. 3a Z 3 lit. ¢ bis e werden die Bezeichnungen ,,c)* bis ,,¢)* durch die Ziffernbezeichnungen
4. bis ,,6. ersetzt; die Z 4 bis 6 (neu) werden nach der Z 3 eingereiht.

13. § 33 Abs. 3a Z 3 wird durch folgende Z 2 und 3 ersetzt:

,,2. Fiir ein Kind, fiir das im jeweiligen Monat kein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 Z 3 zusteht, ist
der Familienbonus Plus in der Veranlagung entsprechend der Antragstellung durch den
Steuerpflichtigen wie folgt zu beriicksichtigen:

a) Wenn das Kind das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder ein anderes Kind, welches das
4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gemal § 2 Abs. 5 FLAG haushaltszugehorig ist:

— beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner der nach Z 1 zustehende
Betrag oder

— beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner jeweils die Hilfte des nach
Z 1 zustehenden Betrages.

Ein Kind, fiir das erhohte Familienbeihilfe geméf § 8 Abs. 4 FLAG bezogen wird, ist einem
Kind gleichgestellt, das das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
b) Wenn kein Kind die Voraussetzung gemaB lit. a erfiillt:

—beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner 75% des nach Z 1
zustehenden Betrages und beim anderen Anspruchsberechtigten 25% des nach Z1
zustehenden Betrages oder

— beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner jeweils die Hélfte des nach
Z 1 zustehenden Betrages.

¢) Gibt es fiir ein Kind nur einen Anspruchsberechtigten, ist bei diesem der nach Z 1 zustehende
Betrag zu beriicksichtigen.

3. Fiir ein Kind, fiir das im jeweiligen Monat ein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 Z 3 zusteht, ist
der Familienbonus Plus in der Veranlagung entsprechend der Antragstellung durch den
Steuerpflichtigen wie folgt zu beriicksichtigen:

a) Wenn das Kind das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat:

— beim Familienbeihilfenberechtigten oder beim Steuerpflichtigen, dem fiir das Kind der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, der nach Z 1 zustehende Betrag oder

—beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, dem fiir das Kind der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die Hélfte des nach Z 1 zustehenden Betrages.

Ein Kind, fiir das erhéhte Familienbeihilfe gemi3 § 8 Abs. 4 FLAG bezogen wird, ist einem
Kind gleichgestellt, das das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
b) Wenn das Kind die Voraussetzung gemas lit. a nicht erfiillt:

— beim Familienbeihilfenberechtigten oder beim Steuerpflichtigen, dem fiir das Kind der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, 75% des nach Z 1 zustehenden Betrages und beim anderen
Anspruchsberechtigten 25% des nach Z 1 zustehenden Betrages oder

— beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, dem fiir das Kind der
Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die Hélfte des nach Z 1 zustehenden Betrages.

Fir einen Monat, fiir den kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, steht dem
Unterhaltsverpflichteten kein Familienbonus Plus zu.*
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14. In § 33 Abs. 3a Z 4 (neu) wird die Wortfolge ,,gemél lit. a und b** durch die Wortfolge ,,gemil} Z 2 und
3“ und die Wortfolge ,mnach Z 1 oder Z 2° durch die Wortfolge ,,nach Z 1 ersetzt.

15. In § 33 Abs. 3a Z 6 (neu) wird im zweiten Satz die Wortfolge ,,gemaB lit. a oder b* durch die Wortfolge
»gemal Z 2 oder 3 ersetzt; der letzte Satz lautet:

,»Wird der Antrag zurlickgezogen, kann der andere Antragsberechtigte den nach Z 2 oder 3 zustehenden
Betrag beantragen.*

16. In § 33 Abs. 3a Z 7 (neu) erster Satz wird die Wortfolge ,,im Sinne der Z 3 durch die Wortfolge ,,im
Sinne der Z 2° ersetzt.

17. § 41 Abs. 1 Z 12 lit. fentfdllt.

18. Dem § 124b Z 356 wird folgender Satz angefiigt:

,,Fiir simtliche von diesen Elektrizitatsunternehmen nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Janner 2026
angeschaffte und hergestellte Wirtschaftsgiiter betragt abweichend von § 7 Abs. 1a der auf den jeweiligen
Buchwert (Restbuchwert) anzuwendende Prozentsatz hochstens 10 % in Wirtschaftsjahren, die nach dem
31. Dezember 2026 und vor dem 1. Janner 2030 beginnen.*

19. In § 124b Z 475 wird der Ausdruck ,;ond 2027 durch den Ausdruck ,,bis 2028 ersetzt.

20. Dem § 124b werden folgende Z 495 bis 499 angefiigt:

,495.8§4 Abs.4 Z8, §17 Abs.1 und 3a Z3 lit. a sowic §33 Abs.la in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBIL. I Nr. xxx/2026, sind erstmalig fiir Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 beginnen.

496. § 10 Abs. 3 Z 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI. I Nr. 13/2014 ist letztmalig fiir
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Janner 2027 beginnen. § 10 Abs. 5 Z 2 und 3 in der
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Janner 2027 in
Kraft und ist sinngemdB3 auch fir Wertpapiere anzuwenden, die in vor dem 1. Janner 2027
beginnenden Wirtschaftsjahren angeschaftt wurden.

497.§ 16 Abs.1 Z7 und 7a, §26 Z9, §33 Abs.3a und §41 Abs.1 Z 12 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jinner 2027 in Kraft und
sind erstmalig anzuwenden,

— wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung fiir das Kalenderjahr 2027,

—wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird oder durch
Veranlagung festgesetzt wird, fiir Lohnzahlungszeitrdume, die nach dem 31. Dezember 2026
enden.

498.§ 30 Abs.4 und § 30b Abs. 6 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1

Nr. xxx/2026, sind erstmalig auf GrundstiicksverduBerungen nach dem 31. Dezember 2026

anzuwenden.

499. § 129 Abs.2 Z 4 und Abs. 6 Z 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I

Nr. xxx/2026, ist erstmalig fiir Lohnzahlungszeitraume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2026 enden.*

21. In § 129 Abs. 2 Z 4 zweiter Teilstrich wird der Klammerausdruck ,,(§ 33 Abs. 3a Z 5)* durch den
Klammerausdruck ,,(§ 33 Abs. 3a)* ersetzt.

22. § 129 Abs. 2 Z 4 vierter Teilstrich lautet:

,»— 0ob der Familienbonus Plus zur Génze, zur Hilfte, zu 75% oder zu 25% beriicksichtigt werden
soll.“

23. Dem § 129 Abs. 6 wird folgende Z 5 angefiigt:

,,d. Wird der Familienbonus Plus fiir ein Kind zur Génze beriicksichtigt, darf der Arbeitgeber diesen
nur bis zu dem Monat beriicksichtigen, in dem die Voraussetzungen geméaf3 § 33 Abs. 3a Z 2 lit. a
oder Z 3 lit. a vorliegen. Nach Ablauf dieses Monats ist dem Arbeitgeber neuerlich eine Erklarung
gemil Abs.2 Z4 mit den dort vorgesehenen Nachweisen vorzulegen oder elektronisch zu
iibermitteln.*
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Artikel 26
Anderung des Korperschaftsteuergesetzes 1988

Das Bundesgesetz iiber die Besteuerung des FEinkommens von  Korperschaften
(Korperschaftsteuergesetz 1988 — KStG 1988), BGBIL. Nr. 401/1988, zuletzt geédndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 99/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 8 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefiigt:

»(2a) Im Falle einer natiirlichen Person als Gesellschafter ist eine ihm gegeniiber auf einem
Verrechnungskonto ausgewiesene Forderung der Gesellschaft bis zum Ablauf des Bilanzstichtages der
Gesellschaft auszugleichen oder in eine den Grundséitzen fiir nahe Angehodrige entsprechende
Darlehensforderung umzuwandeln. Andernfalls gilt diese mit dem auf den Bilanzstichtag folgenden Tag
als offen an den Gesellschafter ausgeschiittet, wobei dieser Tag als Tag des ZuflieBens im Sinne des § 95
Abs.3 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt. Betrdgt die Beteiligung des Gesellschafters am
Bilanzstichtag mindestens 10%, gilt dies nur soweit der Forderungsbetrag 50 000 Euro {ibersteigt.*

2. § 22 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und la ersetzt:

,»(1) Die Korperschaftsteuer vom Einkommen (§ 7 Abs. 2) betrdgt 23%. Fiir Einkommensteile iiber
1 000 000 Euro erhoht sich der Steuersatz auf 24%. Dies gilt sinngemé8 fiir die Korperschaftsteuer vom
Gesamtbetrag der Einkiinfte beschriankt Steuerpflichtiger gemdll § 1 Abs. 3 Z 1.

(1a) Die Korperschaftsteuer vom Gesamtbetrag der Einkiinfte beschrénkt Steuerpflichtiger gemaf § 1
Abs. 3 Z 2 und 3 betragt 23%.

3. Nach § 24 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

»(2a) Die Korperschaftsteuer nicht unter § 7 Abs. 3 fallender unbeschrankt Steuerpflichtiger und
beschriankt Steuerpflichtiger gemél § 1 Abs. 3 Z 1 gilt nicht als abgegolten, wenn die abgezogenen Steuern
niedriger sind als die auf die zugrunde liegenden Einkiinfte entfallende Steuerschuld, die sich bei
Anwendung von § 22 Abs. 1 im Rahmen der Veranlagung ergébe.*

4. In§ 24 Abs. 7 Z 1 wird der Ausdruck ,,7,5%" durch den Ausdruck ,,7,75%" ersetzt.

5. Vor § 24a Abs. 3 vorletzter Satz wird folgender Satz eingefiigt:

»Auf das Gruppeneinkommen ist § 22 Abs. 1 mit der MaBBgabe anzuwenden, dass der Steuersatz fiir
Einkommensteile des Gruppeneinkommens iiber 1 000 000 Euro 24% betragt.*

6. Dem § 26¢ werden folgende Z 101 und 102 angefiigt:

,»101. § 8 Abs. 2a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBIL. I Nr. xxx/2026, ist
erstmals auf Wirtschaftsjahre, die im Kalenderjahr 2027 enden, anzuwenden.

102.

a) §22 Abs. 1 und la, §24 Abs.2a sowie § 24a Abs. 3, jeweils in der Fassung BGBI. I
Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jinner 2028 in Kraft und sind erstmalig fiir Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen.

b) Bei Unternehmensgruppen geméB § 9 sind § 22 Abs. 1 und § 24a Abs. 3, jeweils in der Fassung
BGBI. I Nr. xxx/2026, erstmalig bei der Veranlagung des Gruppeneinkommens fiir
Wirtschaftsjahre des Gruppentrdgers anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen.

c) § 24 Abs. 7 Z 1 in der Fassung BGBI. I Nr. xxx/2026 tritt mit 1. Janner 2028 in Kraft und ist
erstmalig auf Zahlungen anzuwenden, die ab dem 1. Janner 2028 erfolgen.

d) Fiir Korperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 gilt fiir die Festsetzung von Vorauszahlungen fiir
das Jahr 2028 und die Folgejahre Folgendes: Liegt der Festsetzung von Vorauszahlungen die
Korperschaftsteuerschuld  eines  Kalenderjahres vor 2028 basierend auf einem
(Gruppen-)Einkommen von mehr als 1 000 000 Euro zu Grunde, ist der sich nach Mal3gabe von
§ 45 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 ergebende Betrag an Vorauszahlungen um
4,5% zu erhohen. Wurde das Einkommen unter Beriicksichtigung eines vom Kalenderjahr
abweichenden Wirtschaftsjahres ermittelt, ist der Betrag an Vorauszahlungen fiir das Jahr 2029
zu erhohen; bei Unternehmensgruppen ist dabei auf das Wirtschaftsjahr des Gruppentrigers
abzustellen.*
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Artikel 27
Anderung des Umgriindungssteuergesetzes

Das Umgriindungssteuergesetz, BGBIL. Nr. 699/1991, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 200/2023, wird wie folgt gedndert:

1. § 9 Abs. 1 Z 3 letzter Teilstrich lautet:

,— Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich hinsichtlich der Anteile an der durch
eine errichtende Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem gemeinen Wert der Anteile am
Umwandlungsstichtag bei einer spéteren Realisierung der Anteile bei natiirlichen Personen
als Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 23% und soweit der
Unterschiedsbetrag 1 000 000 Euro iibersteigt mit einem besonderen Steuersatz von 24%
zu besteuern. Dies gilt sinngemif fiir verschmelzende Umwandlungen auf natiirliche
Personen als Rechtsnachfolger.*

2. Im 3. Teil wird folgende Z 42 angefiigt:

»42.§9 Abs. 1 Z 3 letzter Teilstrich in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I
Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Janner 2028 in Kraft und ist erstmalig auf Umwandlungen mit einem
Stichtag nach dem 31. Dezember 2027 anzuwenden.*

Artikel 28
Anderung des Normverbrauchsabgabegesetzes
Das Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe fiir den Normverbrauch von Kraftfahrzeugen eingefiihrt wird
(Normverbrauchsabgabegesetz — NoVAG 1991), BGBI. Nr. 695/1991, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 98/2025, wird wie folgt gedndert:
1. Dem § 6 Abs. 6 Z 2 wird folgender Satz angefiigt:

»~Abweichend kann fiir Kraftfahrzeuge, fiir die ausschlielich ein CO2-Emissionswert nach dem Neuen
Europdischen Fahrzyklus (,,NEFZ*) vorliegt, der CO2-Emissionswert mit dem 1,27-fachen dieses Wertes
angenommen werden.*

2. In § 6 Abs. 8 wird nach der Wortfolge ,,aber gemidf3 § 3 befreit waren* die Wortfolge ,, , sowie fiir
Vorgédnge gemdBl § 1 Z 3 lit. a betreffend Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Méarz 2022 erstmalig in der
Ukraine zugelassen wurden, durchgehend in der Ukraine zugelassen waren und auf Personen zugelassen
werden, die aufgrund einer Verordnung geméill § 62 Abs. 1 AsylG 2005 iiber ein voriibergehendes
Aufenthaltsrecht verfligen® eingefiigt.

3. Dem § 15 wird folgender Abs. 29 angefiigt:

»(29) § 6 Abs.6 Z2 und Abs. 8 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I
Nr. xxx/2026, tritt mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft.“

Artikel 29
Anderung des Alkoholsteuergesetzes 2022
Das Bundesgesetz 1iiber eine Verbrauchsteuer auf Alkohol und alkoholhaltige Waren
(Alkoholsteuergesetz 2022 — AIkStG 2022), BGBI. Nr. 703/1994, zuletzt gedndert durch das
Abgabeninderungsgesetz 2025, BGBL. I Nr. 97/2025, wird wie folgt gedndert:
1. § 2 Abs. 1 lautet:
,»(1) Die Alkoholsteuer betragt 1 560 Euro je 100 1 A (Regelsatz).

2. Dem § 95 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. T Nr. xxx/2026, tritt mit
1. Janner 2027 in Kraft. § 2 Abs. 1 in der Fassung vor dem genannten Bundesgesetz ist weiterhin auf
Erzeugnisse anzuwenden, fiir die die Steuerschuld vor dem 1. Janner 2027 entstanden ist.
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Artikel 30
Anderung des Stabilitiitsabgabegesetzes

Das Bundesgesetz, mit dem eine Stabilititsabgabe von Kreditinstituten eingefiihrt wird
(Stabilititsabgabegesetz — StabAbgG), BGBIL.I Nr. 111/2010, zuletzt geéndert durch das
BudgetsanierungsmafBinahmengesetz 2025, BGBI. I Nr. 7/2025, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 lautet:
,»8 3. (1) Die Stabilitdtsabgabe betridgt fiir Kalenderjahre bis einschlieBlich 2029 fiir jene Teile der
Bemessungsgrundlage gemél § 2,

1. die einen Betrag von 300 Millionen Euro iiberschreiten und 20 Milliarden Euro nicht
TDEISCRICILEN, ...oovviiiiiiiie et 0,033%,

2. die einen Betrag von 20 Milliarden Euro iiberschreiten, ................ 0,041%.
(2) Die Stabilitdtsabgabe betrégt fiir Kalenderjahre ab 2030 fiir jene Teile der Bemessungsgrundlage
gemil § 2,
1. die einen Betrag von 300 Millionen Euro {iberschreiten und 20 Milliarden Euro nicht
TDEISCRICILEN, ...ocvviiiiiiiieceiee e 0,024%,
2. die einen Betrag von 20 Milliarden Euro iiberschreiten, .............. 0,029%.*

2. In § 4 Z I wird der Prozentsatz ,,35%" durch den Prozentsatz ,,20%" ersetzt.
3. In § 4 Z 2 wird der Prozentsatz ,,65%" durch den Prozentsatz ,,50%" ersetzt.

4. In §5 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge ,JKalenderjahre 2025 und 2026 durch die Wortfolge
»Kalenderjahre 2025 bis einschlieBlich 2029 ersetzt.

5.8 5Abs. 1 Z 1 lautet:
,»1. a) Die Sonderzahlung betrégt fiir die Kalenderjahre 2025 bis einschlieBlich 2028 fiir jene Teile der
Bemessungsgrundlage gemél § 2,

— die einen Betrag von 300 Millionen Euro iiberschreiten und 20 Milliarden
Euro nicht GiberSchreiten .............ooocvvveveieiieiiieiieeeeceeee, 0,050%,

— die einen Betrag von 20 Milliarden Euro iiberschreiten ..... 0,061%.
b) Die Sonderzahlung betrégt fiir das Kalenderjahr 2029 fiir jene Teile der Bemessungsgrundlage

gemal § 2,
— die einen Betrag von 300 Millionen Euro iiberschreiten und 20 Milliarden
Euro nicht GiberSchreiten ............oooevevevviiiiiiieeeeieeeeeeeee 0,015%,

— die einen Betrag von 20 Milliarden Euro iiberschreiten ... 0,018%.

6. Dem § 9 wird folgender Abs. 12 angefiigt:

»(12) § 3und § 5 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,
treten mit 1. Jinner 2027 in Kraft und sind erstmals fiir Zahlungen anzuwenden, die fiir Abgabenschulden
geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 2026 entstehen. § 4 Z 1 und 2 in der Fassung des genannten
Bundesgesetzes tritt mit 1. Janner 2030 in Kraft und ist erstmals fiir Zahlungen anzuwenden, die fiir
Abgabenschulden geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 2029 entstehen.*

Artikel 31
Anderung des Umsatzsteuergesetzes 1994

Das Bundesgesetz iiber die Besteuerung der Umsétze (Umsatzsteuergesetz 1994 — UStG 1994), BGBI.
Nr. 663/1994, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. yyy/2026, wird wie folgt geéndert:

1. Dem § 26 Abs. 3 Z 2 wird folgender Schlussteil angefiigt:

,Liegt im Zusammenhang mit der Einfuhr von Gegensténden ein Verdacht auf das Vorliegen eines
Finanzvergehens gemiB § 80 FinStrG vor, konnen die Amter der Bundesfinanzverwaltung mit
Bescheid fiir die Dauer von bis zu zwei Jahren eine verpflichtende Erhebung der
Einfuhrumsatzsteuer geméf Z 1 vorsehen.*
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2. Dem § 28 wird folgender Abs. 70 angefiigt:

»(70) § 26 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBL. I Nr. xxx/2026,
tritt mit 1. Janner 2027 in Kraft und ist erstmals auf Umsétze und sonstige Sachverhalte im Zusammenhang
mit Einfuhren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 ausgefiihrt werden bzw. sich ereignen.*

Artikel 32
Anderung des Bewertungsgesetzes 1955

Das Bundesgesetz iiber die Bewertung von Vermdgenschaften (Bewertungsgesetz 1955 —
BewG 1955), BGBL. Nr. 148/1955, zuletzt gedndert durch das Abgabenidnderungsgesetz 2025, BGBI. 1
Nr. 97/2025, wird wie folgt geéindert:

1. In § 13 Abs. 2 zweiter Satz wird nach der Wortfolge ,,aus Verkdufen* die Wortfolge ,,oder einem Verkauf
im Sinne des Abs. 4% eingefiigt.

2. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Der gemeine Wert ist aus einem einzelnen Verkauf abzuleiten, wenn Gegenstand des Verkaufs
ein bezliglich Groe und Rechte vergleichbarer Anteil ist oder die Vergleichbarkeit durch Zu- und
Abschlage gewihrleistet werden kann. Dies gilt auch fiir einen Verkauf nach dem zu bewertenden Vorgang,
wenn der zu bewertende Anteil (anteilig) verduBert wird; diesfalls stellt der Verkauf ein riickwirkendes
Ereignis gemél § 295a BAO dar.*

3. Dem § 86 wird folgender Abs. 24 angefiigt:

»(24) § 13 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, ist erstmals
auf nach dem 10. Juni 2026 zu bewertende Vorginge anzuwenden.*

Artikel 33
Anderung der Bundesabgabenordnung

Das Bundesgesetz iiber allgemeine Bestimmungen und das Verfahren fiir die von den
Abgabenbehorden des Bundes, der Lander und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung
— BAO), BGBI. Nr. 194/1961, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz, BGBI. I Nr. 98/2025, wird wie
folgt geéndert:

1. Dem § 48c wird folgender Abs. 11 angefiigt:

,»(11) Die Abgabenbehdrden sind berechtigt, personenbezogene und nicht personenbezogene Daten,
die vom Bundesamt fiir Eich- und Vermessungswesen zum Zweck der Feststellung des Einheitswertes auf
der Grundlage von § 80 Abs. 5 Z 2 BewG 1955 iibermittelt worden sind, auch zum Zweck der Erhebung
von Abgaben einschlieBlich des automationsunterstiitzten Risikomanagements zu verarbeiten.*

2. Nach § 158 Abs. 4g wird folgender Abs. 4h eingefiigt:

»(4h) Der Bundesminister fiir Justiz ist verpflichtet, spitestens am ersten Werktag nach der
Grundbuchseintragung dem Bundesminister fiir Finanzen zum Zweck der Erhebung von Abgaben
einschlieBlich des automationsunterstiitzten Risikomanagements iiber eine elektronische Schnittstelle
Anderungen von Grundbuchseintragungen im Sinn des § 80 Abs. 5 Z 1 BewG 1955 oder von Pfandrechten,
vorbehaltenen Pfandrechten oder Wohnungseigentum in strukturierter Form mitzuteilen. Der
Bundesminister fiir Finanzen wird erméchtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Justiz mit
Verordnung die Mitteilung weiterer Anderungen von Grundbuchseintragungen vorzusehen, wenn dies zum
Zweck der Erhebung von Abgaben einschlieflich des automationsunterstiitzten Risikomanagements
erforderlich ist.*

3. In § 323 erhdlt der mit der Novelle BGBI. I Nr. 98/2025 angefiigte Abs. 90 die Absatzbezeichnung ,,(91)";
folgender Abs. 92 wird angefiigt:

_ »(92) §48c Abs. 11, § 158 Abs. 4h, die Absatzbezeichnung des § 323 Abs. 91 sowie § 324 samt
Uberschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit
1. Janner 2027 in Kraft.“



22 von 54

4. § 324 wird durch folgenden § 324 samt Uberschrift ersetzt:
» Vollziechung

§ 324. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister fiir Finanzen, hinsichtlich
der §§ 82, 158 Abs. 3 und 4h, 160, 229 und 233 im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Justiz
betraut.*

Artikel 34
Anderung des Finanzstrafgesetzes

Das Bundesgesetz betreffend das Finanzstrafrecht und das Finanzstrafverfahrensrecht
(Finanzstrafgesetz — FinStrG.), BGBI. Nr. 129/1958, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 98/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Im Titel wird die Abkiirzung ,,FinStrG.* durch die Abkiirzung ,,FinStrG* ersetzt.
2. § 35 Abs. 2 lautet:

,»(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer, ohne den
Tatbestand des Abs. 1 zu erfiillen, vorsétzlich unter Verletzung einer zollrechtlichen Anzeige-,
Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht

a) eine Verkiirzung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben bewirkt oder
b) § 26 Abs. 3 Z 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 zu Unrecht in Anspruch nimmt.

Die Abgabenverkiirzung ist bewirkt, wenn eine entstandene Eingangs- oder Ausgangsabgabenschuld bei
ihrer Entstehung nicht oder zu niedrig festgesetzt wird und in den Féllen des § 33 Abs. 3 lit. b bis f. Die
unrechtméBige Inanspruchnahme des § 26 Abs. 3 Z 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 gilt als bewirkt, wenn
dem Zollschuldner der festgesetzte Eingangsabgabenbetrag mitgeteilt wird.*

3. Die Uberschrift zu § 43 lautet:

»vVerbotene Herstellung von Tabakwaren oder tabakverwandten Produkten*

4. In § 43 wird in den Abs. 1, 2 und 3 nach der Wendung ,,von Tabakwaren® jeweils die Wendung ,,oder
tabakverwandten Produkten® eingefiigt; in Abs. 2 wird nach der Wendung ,, , Tabakwaren® die Wendung
,oder tabakverwandte Produkte* eingefiigt.

5. In § 44 Abs. 1 wird die Wendung ,,des Handels mit Monopolgegenstinden® durch die Wendung ,,des
Handels mit Waren nach § 1 des Tabakmonopolgesetzes 1996 (TabMG 1996), BGBI. Nr. 830/1995, in der
Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 44/1996, ersetzt.

6. In § 44 Abs. 2 wird der Begriff ,,Monopolgegenstande* jeweils durch die Wendung ,,Waren nach § 1
TabMG 1996 ersetzt.

7. In §46 Abs.1 lit.a wird die Wendung ,Monopolgegenstinde oder Erzeugnisse aus
Monopolgegenstinden® durch die Wendung ,,Waren nach § 1 TabMG 1996 oder Erzeugnisse aus solchen*
ersetzt.

8. Dem § 265 wird folgender Abs. 11 angefiigt:

»(11) Der Titel in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 35 Abs. 2, die Uberschrift zu § 43, § 43 Abs. 1 bis 3,
§ 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 1 lit. a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Janner
2027 in Kraft.”
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Artikel 35
Anderung des Transparenzdatenbankgesetzes 2012

Das Bundesgesetz iiber eine Transparenzdatenbank (Transparenzdatenbankgesetz 2012 —
TDBG 2012), BGBI. I Nr. 99/2012, zuletzt gedndert durch das Abgabeninderungsgesetz 2025, BGBI. I
Nr. 97/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu Bezeichnung und Uberschrift des Abschnitts 7b:
»Abschnitt 7b
Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Européischen Aufbau- und Resilienzfazilitit
(ARF) und dem Klima-Sozialfonds (KSF)*“

2. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Eintrdge zu den §§ 40 bis 40e:
,»3 40. Erfassung von ARF- und KSF-Leistungen
§ 40a. ARF- und KSF-Leistungsarten
§ 40b.  Mitteilungen zu ARF- und KSF-Leistungen
§ 40c. Inhalt der ARF- und KSF-Mitteilungen
§ 40d. Nachtriagliche Zweckwidmung von ARF- und KSF-Mitteln
§ 40e. Verwendungskontrolle von ARF- und KSF-Leistungen®

3. Im Inhaltsverzeichnis entfdllt der Eintrag zu § 40f.

4. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 40k folgender Eintrag eingefiigt:
»$ 401, Ver6ffentlichung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Klima- Sozialfonds (KSF)*

5.In§ 8 Abs. 7 Z 1 wird der Ausdruck ,,§ 30 Abs. 5 durch den Ausdruck ,,§ 30 Abs. 5a* ersetzt.

6. § 17 lautet:

8 17. (1) Abfrageberechtigte Stelle fiir eine Leistung ist jede Einrichtung,

1. die an der Abwicklung einer Leistung in Bezug auf einen Leistungsempfanger (§ 13) oder einen
Leistungsverpflichteten (§ 14) beteiligt ist,

2. fiir deren Aufgabe die Verarbeitung von aus dem Transparenzportal abrufbaren Daten zum Zweck
der Gewdhrung, Einstellung oder Riickforderung einer Leistung erforderlich ist und

3. die im Zuge der Leistungsangebotsermittlung (§ 21) als abfrageberechtigte oder als leistende Stelle
bezeichnet worden ist.

(2) Abfrageberechtigt ist auch jede Einrichtung, die im Rahmen der Abwicklung eines
Forderprogrammes der Europdischen Union nach den jeweiligen unionsrechtlichen oder nationalen
Rechtsvorschriften als Aufsichtsbehdrde oder Koordinierungsstelle benannt wurde.*

7. In §25 Abs. 1 Z 10 wird nach dem Wort ,handelt“ die Wortfolge ,und sofern vorhanden das
Beihilfeninstrument, Angaben zur Unternehmensgrofie und Ort, der Nominalbetrag der Beihilfe sowie die
Art und das Ziel der Beihilfe* eingefiigt.

8. In § 25 Abs. 2 zweiter Satz entfdllt die Wortfolge ,,bei steuerlichen Ersparnissen im Sinne des § 4 Abs. 1
lit. b sowie*.

9. Im Einleitungsteil des § 32 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,oder nach Eingabe der von den
Abgabenbehorden gemélB § 1 der FinanzOnline-Verordnung 2006 (FOnV 2006), BGBI. II Nr. 97, erteilten
Teilnehmeridentifikation, Benutzeridentifikation und des personlichen Passworts®.
10. Die Uberschrift des Abschnitts 7b lautet:
»donderregelungen im Zusammenhang mit der Européischen Aufbau- und
Resilienzfazilitit (ARF) und dem Klima-Sozialfonds (KSF)*
11. Die Uberschrift zu § 40 lautet:
»Erfassung von ARF- und KSF-Leistungen*

12. Dem § 40 werden folgende Abs. 3 und 4 angefiigt:

»(3) Fir alle Leistungen, die iiber Mittel des Klima-Sozialfonds geméf der Verordnung (EU) 2023/955
zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/1060, ABI.
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Nr. L 130 vom 16.5.2023 S. 1, finanziert werden (KSF-Leistungen), sind eigene Leistungsangebote
anzulegen.

(4) Ein eigenes Leistungsangebot ist auch dann anzulegen, wenn ein bestehendes Leistungsangebot
aufgestockt wird. Die Bezeichnung der Leistungsangebote hat einheitlich mit den Worten ,,KSF*“ zu
beginnen. In die Beschreibung der Leistungsangebote ist ein Hinweis mit dem Wortlaut ,,finanziert von der
Européischen Union — Klima-Sozialfonds* aufzunehmen.*

13. Die Uberschrift zu § 40a lautet:
»ARF- und KSF-Leistungsarten

14. In § 40a wird die Z 6 durch folgende Z 6 und 7 ersetzt:
,,0. Uibrige Leistungen, die entweder aus ARF- oder KSF-Mitteln finanziert werden;

7. Mallnahmen, die nicht unter § 4 Abs. 1 oder Z 1 bis 6 fallen, aber Teil des nationalen Aufbau- und
Resilienzplans oder Klima-Sozialplans sind.*

15. Die Uberschrift zu § 40b lautet:
»Mitteilungen zu ARF- und KSF-Leistungen*

16. In § 40b Abs. 2 wird im Einleitungsteil und in der Z 6 der Ausdruck ,,ARF-Leistungen* jeweils durch
die Wortfolge ,,ARF- oder KSF-Leistungen* ersetzt.

17. § 40b Abs. 3 lautet:

»(3) Liegt eine aus ARF- oder KSF-Mitteln, nationalen Mitteln und/oder anderen Unionsfonds
kofinanzierte Leistung vor, so sind die jeweiligen Anteile dieser Mittel bei der Mitteilung betragsmiBig
anzugeben. Bei KSF-Leistungen ist zusitzlich auch der Gesamtbetrag der 6ffentlichen Mittel fiir diese
Leistung anzugeben.*

18. § 40b Abs. 4 entfdllt.

19. Die Uberschrift zu § 40c lautet:
w»inhalt der ARF- und KSF-Mitteilungen*

20. In § 40c werden die Abs. 1 und 2 durch folgende Abs. 1 bis 2a ersetzt:

,,(1) Mitteilungen auf ARF- oder KSF-Leistungen
1. haben unverziiglich zu erfolgen,
2. sind als ARF- oder KSF-Mitteilungen zu kennzeichnen und
3. ausschlieBlich auf die neu angelegten ARF- oder KSF-Leistungsangebote zu melden.
(2) Zusétzlich zu den in § 25 Abs. 1 genannten Datensédtzen haben Mitteilungen zu ARF- oder KSF-
Leistungen
1. den Namen des Endempféngers der Mittel,

2.den Namen von Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, wenn der Endempfénger ein
offentlicher Auftraggeber im Sinne des Unionsrechts oder des nationalen Rechts iiber die Vergabe
offentlicher Auftrige ist, sowie

3. Angaben zu Wirkungsindikatoren
zu enthalten.

(2a) Zusitzlich zu den in Abs. 2 genannten Datensitzen haben Mitteilungen zu KSF-Leistungen

1.die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Endempfénger,
Auftragnehmer und Unterauftragnehmer sowie
2. Namen und Geburtsdatum sowie Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
wirtschaftlichen Eigentiimers oder der wirtschaftlichen Eigentiimer eines Endempfingers oder
Auftragnehmers
zu enthalten.”

21. Nach § 40c Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

,»(32) Der Bundesminister fiir Finanzen wird erméchtigt, den Inhalt der Mitteilungen im Sinne des
Abs. 2a in Verbindung mit § 25 Abs. 1 fiir KSF-Leistungen an zusitzliche Vorgaben der Européischen
Kommission durch Verordnung anzupassen.
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22. In §40c Abs. 4 wird der Ausdruck ,,ARF-Leistungen durch die Wortfolge ,,ARF- oder KSF-
Leistungen* ersetzt.

23. In § 40c Abs. 5 wird nach dem Wort ,,ARF-Mitteilungen* die Wortfolge ,,sowie fiir KSF-Leistungen
und KSF-Mitteilungen® eingefiigt.

24. Die §§ 40d und 40e samt Uberschriften lauten:
w»Nachtragliche Zweckwidmung von ARF- und KSF-Mitteln

§ 40d. Werden ARF- oder KSF-Mittel bereits erbrachten Leistungen nachtriglich zweckgewidmet, so
sind bereits in die Transparenzdatenbank {iibermittelte Mitteilungen unverziiglich nachtraglich als
ARF- oder KSF-Mitteilung zu kennzeichnen, um die in § 40c Abs. 2 sowie in der Transparenzdatenbank-
ARF-Verordnung oder § 40 Abs. 2 und 2a sowie in der Transparenzdatenbank-KSF-Verordnung zusitzlich
festgelegten Datensdtze zu ergidnzen und einem ARF- oder KSF-Leistungsangebot zuzuordnen. Bei
kofinanzierten Leistungen ist entsprechend § 40b Abs. 3 vorzugehen.

Verwendungskontrolle von ARF- und KSF-Leistungen

§ 40e. Der Bundesminister fiir Finanzen ist berechtigt, personenbezogene Daten und Auswertungen
tiber ARF- und KSF-Leistungen an Organe der Européischen Union zu Kontrollzwecken zu iibermitteln.*

25. § 40f samt Uberschrift entfillt.

26. Nach § 40k wird folgender § 401 samt Uberschrift eingefiigt:
,» Veroffentlichung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Klima und Sozialfonds (KSF)

§ 401, Zur Erfiillung der Transparenzpflichten der Verordnung (EU) 2023/955 ist der Bundesminister
fiir Finanzen berechtigt, die nach der genannten Verordnung zur Verdffentlichung bestimmten
personenbezogenen Daten iiber Endempfinger und Leistungsverpflichtete (§ 14), Auftrag- und
Unterauftragnehmer von KSF-Leistungen (§ 40 Abs. 3) am Transparenzportal anzuzeigen.*

27. In § 42 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 1 durch einen Beistrich ersetzt; die Z 2 und 3 lauten:
,,2. der Bundesminister fiir Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler hinsichtlich des § 39
Abs. 1 und 2 und des § 25 Abs. la,

3. die Bundesregierung hinsichtlich des § 20 sowie®
28. § 42 Abs. 3 und 4 entfillt.

29. In §43 Abs. 8 Z 1 wird die Wortfolge ,der Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f) tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2031 auller Kraft.” durch einen Strichpunkt ersetzt; der letzte Satz entfdllt.

30. Dem § 43 wird folgender Abs. 19 angefiigt:

,(19) Die Eintrige zu Bezeichnung und Uberschrift des Abschnitts 7b und zu den §§ 40 bis 40e im
Inhaltsverzeichnis, § 8 Abs. 7Z 1, § 17, § 25 Abs. 1 Z 10 und Abs. 2, der Einleitungsteil des § 32 Abs. 1,
die Uberschrift des Abschnitts 7b, die Uberschrift zu § 40, § 40 Abs. 3 und 4, die Uberschrift zu § 40a,
§ 40a Z 6 und 7, die Uberschrift zu § 40b, § 40b Abs. 2 und 3, die Uberschrift zu § 40c, § 40c Abs. 1, 2,
2a, 3a, 4 und 5, § 40d samt Uberschrift, § 40e samt Uberschrift, § 401 samt Uberschrift, § 42 Abs. 1 Z 1 bis
3 sowie § 43 Abs. 8 Z 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten
mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten § 40b Abs. 4 sowie § 42 Abs. 3 und 4
auBer Kraft. Der Eintrag zu § 40f im Inhaltsverzeichnis und § 40f samt Uberschrift treten mit Ablauf des
31. Janner 2027 auBer Kraft.“

Artikel 36
Anderung des Borsegesetzes 2018
Das Bundesgesetz iiber die Wertpapier- und allgemeinen Warenborsen 2018 (Borsegesetz 2018 —
BorseG 2018), BGBI. I Nr. 107/2017, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 27/2026, wird
wie folgt gedndert:
1. Nach § 119 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

,»(3a2) Abweichend von Abs. 3 kdnnen der Bund oder andere regionale Gebietskdrperschaften fiir die
von ihnen begebenen Wertpapiere, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, selbst als
Zahlstelle fungieren.*
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2. Dem § 194 wird folgender Abs. 17 angefiigt:

»(17) § 119 Abs. 3a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

Artikel 37
Anderung des Bundesfinanzierungsgesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Verwaltung und Koordination der Finanz- und sonstigen Bundesschulden
(Bundesfinanzierungsgesetz — BFinG), BGBI. Nr. 763/1992, zuletzt gedndert durch das
Budgetbegleitgesetz 2025, BGBL. I Nr. 25/2025, wird wie folgt gedndert:
1. Nach § 2 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefiigt:

,(1a) Die von der OBFA im Namen und auf Rechnung des Bundes begebenen Bundeswertpapiere
miissen zum Zeitpunkt der Begebung nicht an einen Dritten iibertragen werden und konnen ohne
Gegenleistung begeben werden. Die Bundeswertpapiere und der Anteil der Forderung, der nicht an einen
Dritten iibertragen wurde, bestehen rechtsgiiltig ab dem Zeitpunkt der Begebung. Solange die OBFA im
Namen und auf Rechnung des Bundes diese Bundeswertpapiere hélt, bleiben alle damit verbrieften Rechte
aufgehoben, bis das Bundeswertpapier an einen Dritten iibertragen wird.*

2. Dem § 11 wird folgender Abs. 16 angefiigt:

»(16) § 2 Abs. 1a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

Artikel 38
Anderung des Gliicksspielgesetzes

Das Gliicksspielgesetz, BGBI. Nr. 620/1989, zuletzt geéndert durch das Informationsfreiheits-
Anpassungsgesetz, BGBI. I Nr. 50/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Der Titel lautet:

,»Bundesgesetz iiber das Gliicksspielwesen (Gliicksspielgesetz — GSpG)“

2. Dem § 60 wird folgende Uberschrift vorangestellt:
»In- und AuBBerkrafttreten; I"Jbergangsrecht“

3. Dem § 60 werden folgende Abs. 51 und 52 angefiigt:

,»(51) Abweichend von § 20 stellt der Bund fiir das Kalenderjahr 2027 und 2028 jeweils einen Betrag
von 120 Millionen Euro zur Verfiigung.

(52) Der Titel, die Uberschrift zu § 60, § 60 Abs. 51, die Uberschrift zu § 61 sowie § 61 Z 1 in der
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBIL. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

4. Dem § 61 wird folgende Uberschrift vorangestellt:
» Vollziehung*

5. In § 61 Z 1 wird die Wortfolge ,.fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz* durch die
Wortfolge ,.fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz® ersetzt.
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Artikel 39
Anderung des Haftungsgesetzes-Kiirnten

Das Haftungsgesetz-Karnten, BGBI. I Nr. 69/2016, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. 1
Nr. 85/2016, wird wie folgt geéindert:

1. Nach § 1 wird folgender § 1a samt Uberschrift eingefiigt:
,»Rechtsformwechselnde Umwandlung des Kdrntner Ausgleichszahlungs-Fonds

§ 1a. (1) Der Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds (§ 2 des Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds-
Gesetzes, LGBI. Nr. 65/2015) kann unter der Voraussetzung einer entsprechenden landesgesetzlichen
Erméchtigung durch Umwandlungsbeschluss in eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung umgewandelt
werden, deren Anteile zum Zeitpunkt der Umwandlung zur Génze im Eigentum des Landes Karnten stehen.
Die Umwandlung wird mit Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch wirksam, wobei allfdllige
Mingel des Formwechsels die Wirkungen der Eintragung unberiihrt lassen. Im Firmenbuch ist einzutragen,
dass die Gesellschaft durch Umwandlung nach diesem Bundesgesetz aus dem Kérntner
Ausgleichszahlungs-Fonds hervorgegangen ist.

(2) Der vom landesgesetzlich bestimmten zustidndigen Organ zu fassende, notariell zu beurkundende
Umwandlungsbeschluss hat den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und deren Erdffnungsbilanz, die auf
einen nicht mehr als neun Monate seit der Anmeldung zum Firmenbuch zuriickliegenden Stichtag
aufzustellen ist, zu enthalten. Der Nennbetrag des Stammbkapitals muss mindestens 100 000 Euro betragen
und kann durch bestehendes Eigenkapital des Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds aufgebracht werden. Im
Rahmen der Umwandlung kann ein Teil des Eigenkapitals des Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds in eine
Verbindlichkeit gegeniiber dem Land Kérnten umgewandelt werden, sofern und soweit damit die
Befriedigung der sonstigen Glaubiger nicht gefahrdet und die Féhigkeit der Gesellschaft, ihre sonstigen
Verpflichtungen zur erfiillen, nicht beeintréchtigt wird. Im Umwandlungsbeschluss sind auch die ersten
Geschiftsfithrer der Gesellschaft zu bestellen. Diese haben die Gesellschaft zur Eintragung in das
Firmenbuch anzumelden.

(3) Von der Eintragung der Umwandlung an besteht der Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds als
Gesellschaft mit beschrénkter Haftung (Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH) weiter. Die rechtliche
und wirtschaftliche Identitit des Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds bleibt durch die Umwandlung
unverdndert. Sdmtliche Rechte und Pflichten des Kéarntner-Ausgleichszahlungs-Fonds sowie siamtliche
Rechte seiner Gldubiger, insbesondere aus den Angeboten gemil § 2a des Finanzmarktstabilitatsgesetzes,
BGBI. I Nr. 136/2008, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 96/2018, bleiben durch die
Umwandlung unbertihrt.

(4) Der Vorstand des Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds hat gemidf3 § 6a des GmbH-Gesetzes, RGBI.
Nr. 58/1906, in sinngeméifBler Anwendung des § 24 des Aktiengesetzes (AktG), BGBI. Nr. 98/1965, einen
Griindungsbericht zu erstellen, der von einem Griindungspriifer nach § 25 Abs. 2 bis 5 sowie §§ 26 und 27
AktG zu priifen ist.

(5) Die in den Abs. 1 bis 3 genannten Vorgénge sind auf Ebene des Karntner Ausgleichszahlungs-
Fonds bzw. der fortan bestehenden Kéarntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH sowie auf Ebene des
Landes Kéarnten von der Korperschaftsteuer befreit. Dies gilt auch fiir eine Zinskomponente im
Zusammenhang mit der Tilgung der Verbindlichkeit gem&lB Abs. 2 sowie den anschlieBenden Erwerb und
die Ubernahme der Kirntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH durch die ABBAG -
Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (§ 2 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 9 des ABBAG-Gesetzes) sowie
in weiterer Folge fiir simtliche Gewinne bzw. Verluste, die unmittelbar aus der Verwaltung des im Rahmen
der Umwandlung iibernommenen Vermogens resultieren.

2. In § 2 entfdllt der Ausdruck ,,— GGG

3. Dem Text des § 5 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)* vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

(2) § 1a samt Uberschrift, § 2, die Bezeichnung des § 5 Abs. 1 sowie § 6 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden
Tag in Kraft.*

4. In § 6 wird die Wortfolge ,hinsichtlich der Befreiung von Gebiihren nach dem GGG* durch die
Wortfolge ,hinsichtlich der §§ 1a und 2* ersetzt.
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Artikel 40
Anderung des ABBAG-Gesetzes

Das Bundesgesetz iiber die die Einrichtung und den Betrieb einer Abbaumanagementgesellschaft des
Bundes (ABBAG-Gesetz), BGBL. I Nr. 51/2014, zuletzt gedndert durch das Budgetbegleitgesetz 2025,
BGBI. I Nr. 25/2025, wird wie folgt geédndert:

1. In §2 Abs. 1 Z 1 wird nach dem Ausdruck ,.§ 1 FinStaG* die Wortfolge ,,sowie der Erwerb und die
Ubernahme des in eine Gesellschaft mit beschrinkter Haftung umgewandelten Kérntner
Ausgleichszahlungs-Fonds (Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH) gemal dem Kérntner
Ausgleichszahlungs-Fonds-Gesetz, LGBI. Nr. 65/2015% eingefiigt.

2. In § 2 Abs. 2 entfdillt das Wort ,,sowie* am Ende der Z 7 und wird der Punkt am Ende der Z 8 durch den
Ausdruck ,, , sowie* ersetzt; folgende Z 9 wird angefiigt:

,,9. der Erwerb und die Ubernahme der Kérntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH, das Ausiiben von
Eigentumsrechten sowie das Halten und die Verwaltung von Anteilen an der Kérntner
Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH sowie die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen
von MaBnahmen, die fiir die Erfiillung der vertraglichen Verpflichtungen der Kérntner
Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH geboten sind.*

3. Dem § 7 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3)§2 Abs. 1 Z 1 und §2 Abs. 2 Z 7 bis 9 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.*

Artikel 41

Anderung der Erméchtigung zur VerduBerung und Belastung sowie Ubertragung von
unbeweglichem Bundesvermdogen

Die Ermichtigung zur VerduBerung und Belastung sowie Ubertragung von unbeweglichem
Bundesvermogen, BGBI. I Nr. 30/2018, wird wie folgt geédndert:

1. Der Titel lautet:

sBundesgesetz, mit dem eine Ermichtigung zur VeriuBlerung und Belastung sowie
Ubertragung von unbeweglichem Bundesvermogen erteilt wird*

2. § 1 entfdllt.
3. Die Bezeichnung des § 2 lautet ,,§ 2.%.

4. Dem Text des § 4 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)* vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Der Titel, die Bezeichnung des § 2 und die Absatzbezeichnung des § 4 Abs. 1 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden
Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt § 1 auBer Kraft.“
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Artikel 42
Anderung des COVID-19-FondsG

Das Bundesgesetz iiber die Errichtung des COVID-19-Krisenbewiltigungsfonds (COVID-19-
FondsG), BGBI. I Nr. 12/2020, zuletzt geédndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 127/2022, wird wie
folgt geéndert:

1. § 3 Abs. 4 bis 6 entfdllt.
2. Die Uberschrift zu § 4 lautet:

,»In- und AuBlerkrafttreten*

3. Dem § 4 werden folgende Abs. 5 und 6 angefiigt:

,(5) Die Uberschrift zu §4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 3 Abs. 4 bis 6 tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2026 aufer Kraft.

(6) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 aufler Kraft.“

Artikel 43
Anderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024

Das Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich fiir die Jahre 2024 bis 2028 geregelt wird und sonstige
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2024 — FAG 2024),
BGBI. I Nr. 168/2023, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBL. I Nr. 128/2024, wird wie folgt
gedndert:

1.In § 10 Abs. 1 und in § 11 Abs. 1 wird jeweils nach dem Wort ,MineralOlsteuer” die Wortfolge ,, , die
Paketsteuer* eingefiigt.

2. In § 29a Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Bauvereinigungen® der Ausdruck ,, , Gemeinden® eingefiigt.

3. § 29a Abs. 2 lautet:

»(2) Vom Anteil eines jeden Landes am Zuschuss geméfl Abs. 1 entfallen 25 % auf das Jahr 2024,
50 % auf das Jahr 2025 und 25 % auf das Jahr 2026. Zuschiisse, die von einem Land in den Jahren 2024
bis 2026 nicht in Anspruch genommen werden, kénnen bis zu einem Ausmall von 50 % des auf das
jeweilige Jahr entfallenden Zuschusses von diesem Land in spiteren Jahren, spétestens jedoch im Jahr
2027, in Anspruch genommen werden.

4. § 29a Abs. 3 entfillt.

5. In § 29a Abs. 11 wird nach der Jahreszahl , 2026 die Wortfolge ,, , bei einer Ubertragung von Mitteln
in das Jahr 2027 (Abs. 2) bis 2027, eingefiigt.

6. Dem § 29a wird folgender Abs. 13 angefiigt:

»(13) Lénder, die in den Jahren 2022 und 2023 einen hdheren Durchschnitt an zugesicherten
Wohnungen im Neubaubereich als im Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021 aufweisen, haben die
Moglichkeit, abweichend von Abs. 12 den Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021 als Maf3stab fiir den
Nachweis der Zusitzlichkeit zu verwenden. Wenn sich ein Land fiir diese Mdglichkeit entscheidet, dann
gilt fiir den Zweckzuschuss fiir Neubauforderung gemaf3 Abs. 1 Folgendes:

1. Abweichend von Abs. 2 entfallen vom Anteil dieses Landes 25 % auf das Jahr 2026, 50 % auf das
Jahr 2027 und 25 % auf das Jahr 2028. Zuschiisse, die von einem Land in den Jahren 2026 und
2027 nicht in Anspruch genommen werden, konnen bis zu einem Ausmal} von 50 % des auf das
jeweilige Jahr entfallenden Zuschusses von diesem Land in spiteren Jahren, spétestens jedoch im
Jahr 2028, in Anspruch genommen werden. Fiir den Zweckzuschuss gemiBl Abs. 1 fir
Sanierungsforderung gilt die Aufteilung auf die Jahre gemafl Abs. 2.

2. Abweichend von Abs. 11 ist Bedingung fiir die Gewdhrung, dass diese Bundesmittel in den Jahren
2026 bis 2028 zusitzlich zu der aus Landesmitteln finanzierten Wohnbauforderung verwendet
werden.*
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Artikel 44

Bundesgesetz iiber die Besteuerung der Zustellung von Paketen (Paketsteuergesetz —
PakStG)

Steuergegenstand

§ 1. Der Paketsteuer unterliegt die Zustellung von Paketen im Inland im Rahmen von
Versandhandelsumsitzen von Versandhédndlern.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Eine ,,Zustellung® liegt vor, wenn das Paket in die Verfiigungsmacht des Empfangers gelangt.
Von einer Zustellung ist auszugehen, solange der Versandhédndler nicht nachweist, dass das Paket nie in
die Verfiigungsmacht des Empfangers gelangt ist.

(2) ,,Paket™ bezeichnet eine Postsendung im Sinne des § 3 Z 10 des Postmarktgesetzes, BGBI. I
Nr. 123/2009.

(3) ,,Versandhandelsumsitze™ liegen vor bei Lieferungen eines Unternehmers im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes 1994 — UStG 1994, BGBI. Nr. 663/1994, an einen Abnehmer gemif Art. 3 Abs. 4
UStG 1994 — Anhang (Binnenmarkt), wenn die Gegenstande durch den Lieferer oder fiir dessen Rechnung
versandt oder befordert werden, einschlieBlich jene, an deren Beférderung oder Versendung der Lieferer
indirekt beteiligt ist. Dies gilt nur fiir Lieferungen, die im Rahmen eines Fernabsatzvertrages im Sinne des
§ 3 Z 2 des Fern- und Auswirtsgeschifte-Gesetzes, BGBI. I Nr. 33/2014, ausgefiihrt werden.

(4) ,,Versandhédndler ist ein Unternehmer, der Versandhandelsumsétze ausfiihrt und dessen
Versandhandelsumsitze im Inland im vorangegangenen Wirtschaftsjahr 100 Millionen Euro iiberschritten
haben. Versandhandelsumsitze, die ein Unternehmer durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle,
beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder Ahnlichem unterstiitzt, gelten fiir
Zwecke dieses Bundesgesetzes als von diesem Unternehmer ausgefiihrt.

Hohe der Steuer
§ 3. (1) Die Steuer betrigt 2 Euro pro zugestelltem Paket.

(2) Abweichend von Abs. 1 konnen Versandhéndler die Steuer pro Bestellung, die zu einer Zustellung
gemdl § 1 fiihrt, berechnen. Diese Entscheidung gilt fiir alle Bestellungen innerhalb eines
Erklarungszeitraumes.

Steuerschuldner
§ 4. Steuerschuldner ist der Versandhéndler.
Entstehung der Steuerschuld

§ 5. Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Annahme der Zahlung fiir den Versandhandelsumsatz,
im Rahmen dessen das Paket zugestellt werden soll. Die entstandene Steuerschuld kann nach der Zustellung
des Pakets nicht mehr entfallen.

Steuererklirung

§ 6. Der Versandhéndler hat die Steuer selbst zu berechnen. Spitestens am letzten Tag des auf den
Erkldrungszeitraum (§ 7) folgenden Monats ist die Steuererkldrung fiir diesen Erkldrungszeitraum
einzureichen. Die Ubermittlung der Erklirung ist nur elektronisch im Verfahren FinanzOnline, und zwar
im Weg der Datenstromiibermittlung oder im Weg eines Webservices zuldssig.

Erklidrungszeitraum
§ 7. Der Erklarungszeitraum ist das Kalendervierteljahr.
Berichtigung

§ 8. Treten Griinde fiir eine Berichtigung nach der Einreichung der Erklarung gemél § 6 ein, hat diese
in der ndchsten Erklarung zu erfolgen.

Fiskalvertreter

§ 9. (1) Versandhindler, die weder im Inland noch in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen
Union oder einem sonstigen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europédischen Wirtschaftsraum Sitz,
Ort der Geschiftsleitung oder Betriebsstitte haben, sind verpflichtet, zeitgerecht vor der Einreichung der
ersten Steuererkldrung gemil § 6 einen zugelassenen Bevollméchtigten (Fiskalvertreter) im Sinn des
Abs. 2, der auch Zustellungsbevollméchtigter sein muss, zu beauftragen und dem Finanzamt bekannt zu
geben. Andere als im ersten Satz genannte Versandhéndler konnen einen zugelassenen Bevollmédchtigten
(Fiskalvertreter) im Sinn des Abs. 2 beauftragen.
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(2) Zugelassene Fiskalvertreter sind Wirtschaftstreuhdnder, Rechtsanwilte und Notare mit Wohnsitz
oder Sitz im Inland.

Filligkeit

§ 10. Die Steuer ist spitestens am letzten Tag (Félligkeitstag) des auf den Erkldrungszeitraum
folgenden Monats zu entrichten.

Festsetzung der Steuer

§ 11. Unterlédsst der Versandhéndler die Einreichung der Steuererklérung pflichtwidrig oder erweist
sich die Steuererklarung als unvollstindig oder die Selbstberechnung als unrichtig, hat das zustdndige
Finanzamt die Steuer festzusetzen. Die festgesetzte Steuer hat den in § 10 genannten Filligkeitstag.

Zustandigkeit

§ 12. Fiir die Erhebung der Paketsteuer ist jenes Finanzamt zustéindig, das fiir die Erhebung der
Umsatzsteuer des Steuerschuldners zustindig ist.

Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflichten

§ 13. Der Versandhéndler ist verpflichtet, Aufzeichnungen zur Feststellung der Steuer und der
Grundlagen ihrer Berechnung zu fithren und sieben Jahre aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind iiber
Aufforderung des zustidndigen Finanzamts elektronisch zu tibermitteln.

Vollziehung
§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister fiir Finanzen betraut.
Verweisungen

§ 15. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird und
nichts anderes bestimmt ist, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Inkrafttreten

§ 16. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft und ist auf Zustellungen anzuwenden, fiir
die die Steuerschuld nach dem 30. September 2026 entsteht.

Artikel 45
Anderung des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022
Das Bundesgesetz iiber einen nationalen Zertifikatehandel fiir Treibhausgasemissionen (Nationales
Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 — NEHG 2022), BGBI. I Nr. 10/2022, zuletzt gedndert durch das

Bundesgesetz BGBI. I Nr. 60/2024 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025,
wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 wird die Jahreszahl ,,2027° durch die Jahreszahl ,2028% ersetzt.

2. § 9 samt Uberschrift lautet:
,»Handelsphasen

§ 9. Der nationale Emissionszertifikatehandel beginnt mit 1. Oktober 2022 und wird bis zum
31. Dezember 2027 fortgesetzt. Er wird in zwei Phasen unterteilt:
1. Einfiihrungsphase ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 und
2. Uberfiihrungsphase ab dem 1. Janner 2025

3. In § 24 Abs. 2 wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefiigt:

,In den Jahren 2026 und 2027 steht die Entlastungsmalinahme gemal § 25 mit einer budgetéren Obergrenze
von jeweils jéhrlich maximal 50 Mio. Euro zur Verfiigung.*

4. In § 25 Abs. 3 wird vor den letzten Satz folgender Satz eingefiigt:

,HFur die Jahre 2026 und 2027 wird die Mehrbelastung bezogen auf einen Liter Gasol unter
Beriicksichtigung der budgetdren Obergrenzen geméall § 24 Abs. 2 und der erwarteten Antragssumme
mittels Verordnung festgelegt.

5. In §32 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge ,zu dem gemil § 15 Abs.3 festgelegten
Filligkeitszeitpunkt™ durch die Wortfolge ,,zum 30. September eines jeden Jahres™ ersetzt, die Wortfolge
»in der Phase gemél § 9 Z 1 entfdllt.
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6. Dem § 34 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

(7) § 1, § 9 samt Uberschrift sowie § 32 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 24 Abs. 2 sowie § 25
Abs. 3 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit Ablauf des Tages, an dem jeweils die
beihilfenrechtlichen Voraussetzungen vollstdndig erfiillt sind, in Kraft; der Bundesminister fiir Finanzen
hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft den Zeitpunkt des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt kundzumachen.*

7. Abschnitt
Land- und Forstwirtschaft, Klima und Umwelt

Artikel 46
Anderung des BFW-Gesetzes

Das Bundesgesetz, mit dem ein Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum fiir Wald, Naturgefahren
und Landschaft als Anstalt 6ffentlichen Rechts errichtet und das Bundesamt fiir Wald eingerichtet wird
(BFW-Gesetz — BFWG), BGBL. I Nr. 83/2004, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 25/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 8 Abs. 3 wird nach dem dritten Satz folgender Satz eingefiigt:
»Ab dem Jahr 2027 betrégt die Basiszuwendung jahrlich 26 Millionen Euro.*

2. Dem § 27 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) § 8 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

Artikel 47
Anderung des BVWG-Gesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Griindung der landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften
Gesellschaft m. b. H. (BVWG-Gesetz), BGBI. Nr. 794/1996, in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes
2025, BGBI. I Nr. 25/2025, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 Abs. 7 lautet:

,»(7) Die Gesellschaft und von ihr gegriindete Tochtergesellschaften sind berechtigt, ihrer Firma das
Bundeswappen beizufiigen.*

2. § 1 Abs. 11 dritter bis sechster Satz lautet:

,Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, werden vom
Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
bestellt. Zwei Mitglieder werden vom Bundesminister fiir Finanzen bestellt. Drei weitere Mitglieder
werden als Dienstnehmervertreter durch die Organe der Dienstnehmer entsandt.*

3. Dem § la werden folgende Abs. 3 und 4 angefiigt:

»(3) Der Gesellschaft werden alle Liegenschaften
1. der EZ 90059 der KG 81115 Kematen mit allen Grundstiicksnummern sowie
2. die in Anhang III angefiihrten Liegenschaften (HBLFA Raumberg-Gumpenstein)
in das Eigentum tibertragen. Der Eigentumsiibergang wird im Fall der Z 1 mit 1. Janner 2027 und im Fall
der Z 2 mit 1. Juli 2027 wirksam, sofern bis dahin die in Abs. 4 angefiihrten Vertrige abgeschlossen worden
sind. Der Erwerb, die nachhaltige Bewirtschaftung und eine allfillige Verwertung der angefiihrten

Liegenschaften einschlieBlich der darauf befindlichen Objekte stellt einen Gesellschaftszweck der
Gesellschaft dar.

(4) Die Gesellschaft hat fiir die ihr iibertragenen Liegenschaften (Abs. 3) an den Bundesminister fiir
Finanzen ein Entgelt zu leisten. Die Hohe des Entgelts ist jeweils anhand eines von einem befugten
Sachverstindigen zu erstellenden Wertermittlungsgutachtens festzulegen. Die Modalititen fiir die
Ermittlung und die Zahlung des Entgeltes sind vertraglich zwischen Bund (Bundesminister fiir Finanzen
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft zu regeln. Des Weiteren sind auch die Modalitédten
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der Bewirtschaftung und einer allfdlligen Verwertung, im Falle einer Verwertung insbesondere die
WeiterverduBerung von Teilflichen durch die Gesellschaft an Dritte, vertraglich zwischen dem Bund
(Bundesminister fiir Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft zu regeln. Die Vertrige
sind im Fall von Abs. 3 Z 1 bis zum Ablauf des 1. Janner 2027 und im Fall von Abs. 3 Z 2 bis zum Ablauf
des 1. Juli 2027 abzuschlieBen.*

4. Dem Text des § 14 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefiigt:
,»(2) Fiir das Inkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBLI. I Nr. xxx/2026, betroffenen
Bestimmungen gilt Folgendes:
1.§ 1 Abs. 7, § la Abs. 3 und 4 sowie Anhang III in der Fassung des genannten Bundesgesetzes
treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
2.§ 1 Abs. 11 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jinner 2027 in Kraft. Die
Bestellung oder Entsendung weiterer Aufsichtsratsmitglieder mit Wirksamkeit vom 1. Janner 2027
kann bereits ab dem auf die Kundmachung folgenden Tag erfolgen.*

5. Nach Anhang Il wird folgender Anhang III angefiigt:

»Anhang III
KG-Nummer | Katastralgemeinde EZ GSt. Nr. AusmaB [m?]
67302 Altirdning 16 574 33959
67302 Altirdning 16 580 120658
67302 Altirdning 16 590 2057
67302 Altirdning 16 591 644
67302 Altirdning 16 593 266
67302 Altirdning 16 597 12723
67302 Altirdning 16 616 39736
67302 Altirdning 16 681 4800
67302 Altirdning 16 792 9761
67302 Altirdning 16 793 46408
67302 Altirdning 16 835 46283
67302 Altirdning 16 838 16951
67302 Altirdning 16 603/2 102138
67302 Altirdning 16 667/1 7141
67302 Altirdning 16 667/2 526
67302 Altirdning 16 672/1 20265
67302 Altirdning 16 761/4 3760
67302 Altirdning 16 67303-54 17035
67302 Altirdning 16 67307-595 24756
67302 Altirdning 16 67307-597 26278
67302 Altirdning 16 67307-652 | 41462
67302 Altirdning 16 67307-654 15655
67302 Altirdning 16 67307-655 14353
67302 Altirdning 16 67307-656 50095
67302 Altirdning 16 67307-670 | 51988
67302 Altirdning 16 67307-673 | 4694
67302 Altirdning 16 67307-674 30703
67302 Altirdning 16 67307-687 | 53229
67302 Altirdning 16 67307-688 23188




67302 Altirdning 16 67307-743 18556
67302 Altirdning 16 67307-747 1433
67302 Altirdning 16 67311-317 11642
67302 Altirdning 16 67311-318/2 | 25000
67302 Altirdning 16 67314-1 729
67302 Altirdning 16 67314-4 11266
67302 Altirdning 16 67314-28 10558
67302 Altirdning 16 67314-332/2 | 174
67302 Altirdning 16 67314-815 50043
67307 Irdning 427 1640 16160
67307 Irdning 427 672 60710
67311 Neuhaus 206 243 2616
67311 Neuhaus 206 252 8592
67311 Neuhaus 206 253 9186
67311 Neuhaus 206 254 1352
67311 Neuhaus 206 255 1428
67311 Neuhaus 206 256 27363
67311 Neuhaus 206 259 5557
67311 Neuhaus 206 260 13757
67311 Neuhaus 206 262 7862
67311 Neuhaus 206 266 3183
67311 Neuhaus 206 267 21303
67311 Neuhaus 206 268 7996
67311 Neuhaus 206 269 234
67311 Neuhaus 206 270 2923
67311 Neuhaus 206 271 10104
67311 Neuhaus 206 355 25242
67311 Neuhaus 206 356 1289
67311 Neuhaus 206 357 6452
67311 Neuhaus 206 359 124
67311 Neuhaus 206 363 49260
67311 Neuhaus 206 364 655
67311 Neuhaus 206 365 320
67311 Neuhaus 206 366 16829
67311 Neuhaus 206 1127 706
67311 Neuhaus 206 1227 121
67311 Neuhaus 206 110 10706
67311 Neuhaus 206 112/1 133
67311 Neuhaus 206 114 835
67311 Neuhaus 206 116 43
67311 Neuhaus 206 141 32
67311 Neuhaus 206 .180 83
67311 Neuhaus 206 .181 36
67311 Neuhaus 206 241/1 2376
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67311 Neuhaus 206 | 245/1 18704
67311 Neuhaus 206 | 24502 1999
67311 Neuhaus 206 2721 31496
67311 Neuhaus 206 354/1 11293
67311 Neuhaus 206 |354/3 997
67311 Neuhaus 206 [367/1 15649
67311 Neuhaus 206 367/2 2329
67311 Neuhaus 206 |368/1 37224
67311 Neuhaus 206 368/3 429
67311 Neuhaus 206 374/1 1516
67311 Neuhaus 206 |375/1 18806
67311 Neuhaus 206 3752 2184
67311 Neuhaus 206 375/3 754
67311 Neuhaus 206 3772 1173
67311 Neuhaus 206 380/1 38004
67311 Neuhaus 206 |380/3 2164
67311 Neuhaus 206 | 404/3 22374
67311 Neuhaus 449 3771 1574
67314 Raumberg 314 |7 33244
67314 Raumberg 314 509 1775
Artikel 48

Z&nderung des Altlastensanierungsgesetzes

Das  Bundesgesetz zur  Finanzierung und  Durchfilhrung der  Altlastensanierung
(Altlastensanierungsgesetz — ALSAG), BGBI. Nr.299/1989, zuletzt gedndert durch die ALSAG-
Novelle 2024, BGBI. I Nr. 30/2024, und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025,
wird wie folgt gedndert:

1. Im Art. I § 3 Abs. 1a wird der Z 1 folgende Wortfolge angefiigt:

»sowie Gesteinsmaterialien mit geogenen Asbestgehalten, sofern diese Materialien zuldssigerweise
abgelagert oder in die urspriinglichen Lagerstétten zuriickgefiihrt werden,

2. Dem Art. VII wird folgender Abs. 28 angefiigt:

»(28) Art.1 §3 Abs.la Z1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.*

Artikel 49

Bundesgesetz zur Stirkung der Resilienz in den Bereichen Wald und Wasser (Wald-
Wasser-Resilienzgesetz — WWRG)

Ziele

§ 1. (1) Ziele dieses Bundesgesetzes sind
1. die beschleunigte Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die nachhaltige Verbesserung
der Widerstandsfihigkeit und Funktionsfihigkeit von Okosystemen und deren Wiederherstellung
(Renaturierung) als Grundlage einer hohen Lebensqualitit im gesamten Bundesgebiet,
2. die Entwicklung vitaler, artenreicher und klimafitter Walder zur bestmdglichen Gewihrleistung
deren oOkologischer, Okonomischer und gesellschaftlicher Funktionen im Rahmen einer
nachhaltigen Waldbewirtschaftung,
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3. die Stirkung und der Ausbau der stofflichen Verwendung von Holz im Sinne der Biodkonomie als
aktiver Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitiger Sicherung von Wertschdpfung und
Arbeitspldtzen in den Regionen Osterreichs sowie

4. die nachhaltige Verbesserung des 6kologischen Zustands der Gewésser und des Wasserkreislaufs.

(2) Die Ziele gemidB Abs. 1 sind durch die Sicherstellung einer nachhaltigen und bedarfsgerechten
Mittelbereitstellung fiir Finanzierungsinstrumente in den Bereichen Wald und Wasser zu verwirklichen.

Finanzierung

§ 2. Zur Erreichung der Ziele gemél § 1 Abs. 1 konnen fiir Finanzierungsinstrumente in den Bereichen
Wald und Wasser unbeschadet bestehender Dotierungen Bundesmittel in den Jahren 2027 und 2028
zugesagt werden. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch
genommene Mittel kdnnen neuerlich zugesagt oder vergeben werden.

Vollziechung

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft betraut.

Artikel 50
Anderung des Waldfondsgesetzes

Das Bundesgesetz betreffend die Errichtung eines Fonds zur Abgeltung von Borkenkéferschdden, zur
Forderung klimafitter, artenreicher Walder und zur Stiarkung der Verwendung des Rohstoffes Holz
(Waldfondsgesetz), BGBI. I Nr. 91/2020, zuletzt gedndert durch das Budgetbegleitgesetz 2025, BGBI. I
Nr. 25/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Der Titel lautet:

»Bundesgesetz betreffend die Errichtung eines Fonds zur Forderung klimafitter,
artenreicher Wiilder und zur Stirkung der Resilienz sowie der holzbasierten Bio6konomie
(Waldresilienzfondsgesetz)“

2.8 1Z1bis 5 lautet:

»l. Wiederherstellung ~ und  nachhaltige =~ Verbesserung  der  Resilienz ~ und  der
Kohlenstoffspeicherfahigkeit von Waldokosystemen,

. Reduzierung des Befalls 6sterreichischer Walder durch Schadorganismen,
. Entwicklung von an den Klimawandel angepassten Wéldern,
. Starkung der Biodiversitit im Wald sowie

. Starkung und Ausbau der holzbasierten Biookonomie zur Steigerung der stofflichen Nutzung des
Rohstoffes Holz als aktiver Beitrag zum Klimaschutz.*

W\ AW

3. Dem § 2 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) In den Finanzjahren 2027 und 2028 koénnen unbeschadet bestehender Dotierungen insgesamt
54 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes zugesagt werden.*

4.§ 37 1 und 2 lautet:

,1. Rasche Wiederaufforstung mit standortstauglichen Baumen zur Reduktion der unbestockten
Waldflache nach Schadereignissen und PflegemalBnahmen nach Schadereignissen;

2. MaBlnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur Entwicklung von an den
Klimawandel angepassten Wéldern;*

5. In § 3 entfallen die Z 3 und 7.

6. § 379 lautet:

,»9. MaBinahmen zur Stérkung der holzbasierten Biookonomie zur Steigerung der stofflichen Nutzung
des Rohstoffes Holz;“

7.In § 4 Abs. 3 entfillt der Ausdruck ,,Z 1 und 2 sowie Z 4 bis 10%.
8. § 4 Abs. 4 entfillt.
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9. In § 6 entfallen Abs. 1 und la, die Abs. 2 und 3 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(1)* und ,,(2)*; in
Abs. 1 (neu) wird der Ausdruck ,,gemaBl Abs. 1° durch den Ausdruck ,,nach den Richtlinien gemal § 5
ersetzt.

10. Dem § 9 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Der Titel, § 1 Z 1 bis 5,§2 Abs.3,§3 Z 1,2 und 9, § 4 Abs. 3 sowie § 6 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Februar 2027 in Kraft. Im selben
Zeitpunkt treten § 3 Z 3 und 7 sowie § 4 Abs. 4 aufler Kraft.“

Artikel 51
Anderung des Umweltforderungsgesetzes

Das Umweltforderungsgesetz, BGBI.I ~ Nr. 185/1993, zuletzt geéndert durch das
Budgetbegleitgesetz 2025, BGBL. I Nr. 25/2025, wird wie folgt geéndert:

1. In § 1 Z 2 wird nach dem Wort ,,Rohstoffen die Wortfolge ,,durch Mallnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel* eingefiigt.

2. § 2 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Gewdhrung von Forderungen nach diesem Bundesgesetz dient auch der Umsetzung
einschlidgiger Richtlinien der Europdischen Union, insbesondere im Bereich des Umwelt- und
Klimaschutzes und der Energieeffizienz, sowie der Erreichung der damit verbundenen nationalen
Zielvorgaben. Bei der Vergabe der Mittel ist sicherzustellen, dass die Zielerreichung im Einklang mit den
unionsrechtlichen Vorgaben in effizienter und effektiver Weise erfolgt. Insgesamt soll damit im Einklang
mit der nationalen und unionsrechtlichen Zielsetzung der Klimaneutralitit und der Energieeffizienz (als
Beitrag zur Umsetzung des Prinzips ,,Energieeffizienz an erster Stelle”) fiir einen umfassenden
Umweltschutz ein Beitrag zur nachhaltigen Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems und zur Vermeidung
und Reduktion von Umweltbelastungen geleistet werden. Dabei ist insbesondere nach Okologischer
Priorititensetzung vorzugehen.*

3. In § 6 Abs. 2e wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefiigt:

Zusdtzlich konnen in den Jahren 2027 und 2028 auf Basis des Wald-Wasser-Resilienzgesetzes, BGBI. I
Nr.xxx/2026, unbeschadet des im 4. Nationalen Gewisserbewirtschaftungsplan festzustellenden
Finanzierungsbedarfs zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, fiir Zwecke der Verbesserung
des 6kologischen Zustandes der Gewésser gemél den §§ 16a ff Forderungen zugesagt oder Maflnahmen
gemal § 12 Abs. 9 finanziert werden, deren Ausmal insgesamt dem Barwert von héchstens 37 Millionen
Euro entsprechen.*

4. § 6 Abs. 2f lautet:

,»(2f) Der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft kann fiir Zwecke der Umweltforderung im Inland (§§ 23 ff), in Angelegenheiten des
Energieeffizienz-Fonds und der Transformation der Industrie jedoch der Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus,

1. Forderungen zusagen und Auftrége erteilen, die in den Jahren 2009 bis 2020 jeweils einen Barwert
von insgesamt maximal 90,238 Millionen Euro entsprechen; im Jahr 2020 erhoht sich der Betrag
um bis zu 20 Millionen Euro, wobei die Forderungen hiezu auch im Jahr 2021 zugesagt werden
konnen; zusitzlich konnen der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und der Bundesminister fiir Finanzen fiir die Jahre
2009 und 2010 weitere Zusagerahmen fiir Forderungen im Rahmen von Konjunkturpaketen
festlegen; weiters kann der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft fiir Zwecke der thermischen Sanierung und fiir
den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen mit dem Bundesminister fiir Finanzen fiir die Jahre
2011 bis 2020 weitere Zusagerahmen festlegen;

la. weitere Forderungen zusagen und Auftriage erteilen, die in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt
einem maximalen Barwert von 751 Millionen Euro entsprechen, sowie in den Jahren 2027 bis 2031
jeweils einem maximalen Barwert von 145 Millionen Euro entsprechen, wobei Férderungen hiezu
auch in den Folgejahren zugesagt und ausbezahlt werden kénnen, sofern das Ansuchen im Jahr des
jeweiligen Zusagerahmens gestellt ist; der maximale Barwert erhdht sich
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a) fir die Jahre 2023 bis 2030 um jenen Betrag, der zur Erfiillung insbesondere der
Energieeffizienzziele und Energieeinsparverpflichtungen gemil der Energieeffizienz-
Richtlinie sowie allfdlliger nationaler Vorgaben fiir zusétzliche Forderungen und Auftrage zur
Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich ist, wobei das sich daraus ergebende
Zusagevolumen, zuziiglich jener aus den zusétzlichen Zusagen und Auftrigen zulasten des
Energieeffizienz-Fonds gemidfl Z Ib dritter Satz, bis zum Jahr 2030 den Betrag von
190 Millionen Euro je Kalenderjahr nicht iiberschreiten darf;

1b. fiir Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung und fiir den Umstieg auf klimafreundliche

Heizungen (,,Sanierungsoffensive des Bundes®) weitere Forderungen zusagen und Auftrige

erteilen, die im Jahr 2026 einem Barwert von maximal 360 Millionen Euro; aufgeteilt in den Jahren

2027 bis 2031 in jahrlich maximale Barwerte von 179 Millionen Euro fiir den Umstieg auf

klimafreundliche Heizungen und von 181 Millionen Euro fiir Zwecke der thermisch-energetischen

Sanierung, wobei Forderungen und Auftrige fiir Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung

als Finanzierungszuschuss gewdhrt werden konnen; der maximale Barwert fiir die Jahre 2023 bis

2030 erhoht sich um jenen Betrag zulasten des Energieeffizienz-Fonds, der — unter Einrechnung

der zusitzlichen Forderungen und Auftrige gemél Z la lit. a — zur Erfiillung insbesondere der

Energieeffizienzziele und Energieeinsparverpflichtungen gemifl der Energieeffizienz-Richtlinie

sowie allfélliger nationaler Vorgaben fiir zusétzliche Forderungen und Auftrige zur Verbesserung

der Energieeffizienz erforderlich ist; bei Bedarf konnen Mittel geméf Z 1c¢ herangezogen werden,
soweit die Erreichung der Zwecke gemél Z 1c dadurch nicht gefahrdet erscheint;
lc. fiir die Unterstiitzung von einkommensschwachen Haushalten in Wohngebduden, insbesondere

Ein- und Zweifamilienhduser, Reihenhduser sowie mehrgeschoBige Wohnbauten zur Abdeckung

erhohter Kosten infolge von thermisch-energetischen SanierungsmafBnahmen und fiir den Umstieg

auf klimafreundliche Heizungen in den Jahren 2023 bis 2031 insgesamt einen Barwert von
maximal 1 000 Millionen Euro zur Verfiigung stellen, wobei

a) die Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 den Lindern zur Verfiigung gestellt werden und die
Mittelbereitstellung an die Gewdhrung einer Férderung von Maflnahmen, die im Rahmen der
Forderungen gemil Z 1b gesetzt wurden, und von einschlégigen Forderungen durch die Lander
gebunden sind; die Lénder haben zudem den Nachweis zu erbringen, dass durch die
Bundesmittel keine Landesmittel ersetzt werden; der Bundesminister fiir Land- und
Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft hat die ndheren
Bedingungen fiir die Bereitstellung dieser Mittel festzulegen;

b) in den Jahren 2027 bis 2031 der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Forderungen zusagen und Auftrige erteilen
kann;

bei Bedarf konnen Mittel geméB Z 1b herangezogen werden, soweit die Erreichung der Zwecke
gemil Z 1b dadurch nicht gefihrdet erscheint;

2. fiir Zwecke der Ausweitung und Dekarbonisierung von Fernwérme- und Fernkéltesystemen gemaf3
§ 24 Abs. 1 Z 1a Forderungen zusagen und Auftrige erteilen, die in den Jahren 2021 bis 2030
insgesamt einem Barwert von 266,9 Millionen Euro entsprechen, wobei der jéhrliche Barwert
jedenfalls 15 Millionen Euro betrégt; nicht ausgeschopfte Zusagerahmen eines Jahres konnen auch
in die Folgejahre iibertragen werden;

3. fiir Zwecke der Transformation der Industrie (§ 23 Abs. 4) Forderungen zusagen und Auftrige
erteilen, die in den Jahren 2023 und 2024 einem Barwert von insgesamt 575 Millionen und in den
Jahren 2025 bis 2030 einem Barwert von jéhrlich maximal 400 Millionen Euro entsprechen.
Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch genommene
Forderungsmittel gemaf Z 1 bis 1¢ kdnnen neuerlich zugesagt oder vergeben werden. Der Bundesminister
fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, im Rahmen
seiner Zusténdigkeit der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus, kann im Einvernehmen
mit dem Bundesminister fiir Finanzen eine Erhdhung der Zusagevolumina geméll Z 1 bis 1c¢ sowie diese
Zusage- und Unterstiitzungsvolumina fiir die Folgejahre festlegen, wenn dies zur Erreichung der nationalen
und europdischen Klimaschutzziele erforderlich ist.“

5. § 6 Abs. 2h lautet:

»(2h) Der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft kann fiir Zwecke der Kreislaufwirtschaft Férderungen zusagen und Auftrége erteilen, die
im Jahr 2026 einem Barwert von maximal 81 Millionen Euro, sowie in den Jahren 2027 bis 2031 einem
jéhrlichen maximalen Barwert von 51 Millionen Euro entsprechen. Nicht zugesagte oder durch
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Auftragserteilungen gebundene oder nicht in Anspruch genommene Mittel eines Jahres konnen auch in
Folgejahren zugesagt oder eingesetzt werden.*

6. § 6a lautet:

,»§ 6a. (1) Fiir Forderungen nach diesem Bundesgesetz kann der Bundesminister fiir Land- und
Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ungeachtet des Einsatzes
nationaler Mittel auch Européische Mittel heranziehen.

(2) Fiir den Osterreichischen Aufbau- und Resilienzplan 2020 — 2026 (OARP) gilt Folgendes:

1. Fiir die im OARP festgelegten Investitionen der Kreislaufwirtschaft (§ 48m Abs. 1) sowie die
Investitionen des Flachenrecyclings (§ 48n) hat die Bedeckung der Forderungen und Auftrige
ausschlieflich aus den fiir diese Zwecke vorgeschenen Mittel des Europdischen
Wiederaufbaufonds zu erfolgen; soweit diese Forderungen und Auftrige im Rahmen der
Umweltforderung im Inland abgewickelt werden, werden diese nicht in die Zusagerahmen gemal
(§ 6 Abs. 2f Z 1a) eingerechnet.

2. Die im OARP festgelegten Forderungen und Auftriige von Investitionen betreffend den Umstieg
auf klimafreundliche Heizungen werden in den gemd § 6 Abs.2f Z 1b festgelegten
Zusagerahmen eingerechnet.

(3) Fiir die sonstigen im OARP oder in Programmen anderer Europiischer Finanzierungsmechanismen
festgelegten Investitionen gemif dem 3. und 5b. Abschnitt hat die Bedeckung der Forderungen und
Auftrige aus den fiir diese Zwecke vorgesehenen Mittel des Europédischen Wiederaufbaufonds oder der
sonstigen Europdischen Finanzierungsmechanismen zu erfolgen, wobei keine Einrechnung in die
Zusagerahmen und Unterstlitzungsvolumina gemif § 6 Abs. 2f erfolgt und die Mittel gemiB § 6 Abs. la
Z 2 nicht reduziert werden.

(4) Die gesamten Kosten der Abwicklung der Forderungen und Auftrige, bei denen Européische
Mittel herangezogen werden, werden aus den nationalen Mitteln geméfl § 6 Abs. 1IbZ2,Z3,Z6und Z 7
bedeckt.*

7. In § 12 Abs. 4 wird nach dem Wort ,Forderungsansuchen™ die Wortfolge ,— vorbehaltlich eines
Befassungsverzichtes gemal} § 9 Abs. 2 — eingefiigt.

8. In § 23 Abs. 1 Z 4 wird die Wortfolge ,— unter Einrechnung von Abwérme im Sinne von § 5 Abs. 1 Z 1
des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, BGBIL. I Nr. 150/2021, — durch die Wortfolge ,— unter
Beriicksichtigung von Abwiarme geméal den einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den
unionsrechtlichen Vorgaben fiir effiziente Fernwérme- und Fernkéltesysteme — ersetzt.

9. In §23 Abs. 1 letzter Satz wird das Wort ,,Umweltschutz” durch den Ausdruck ,Klima- und
Umweltschutz ersetzt.

10. In §23 Abs. 2 wird das Wort ,Energiceffizienz-Richtlinie* durch die Wortfolge ,Richtlinie
2012/27/EU, ABIL. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2018/2002/EU, ABI.
Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 210, sowie der Richtlinie (EU) 2023/1791, ABI. Nr. L 231 vom 20.9.-2023
S. 1, in der jeweils geltenden Fassung™ ersetzt.

11. In § 23 Abs. 3 entfallen der vorletzte und der letzte Satz.

12. §24 Abs. 1 Z 1 lit. ¢ lautet:

,,¢) zum Ausbau und zur Dekarbonisierung von Fernwérmeleitungs- und Fernkélteleitungssystemen
einschlieBlich der damit verbundenen Infrastrukturanlagen wund -leitungen, von
Wairmeerzeugungsanlagen inklusive der Nutzung von erneuerbaren Abwéarmequellen sowie von
Gebdudeanschliissen,

13. Dem § 53 wird folgender Abs. 34 angefiigt:

»(34)8§1Z22,§2 Abs. 1, § 6 Abs. 2e, 2fund 2h, § 6a, § 12 Abs. 4, § 23 Abs. 1 Z 4, Abs. 2 und Abs. 3
sowie § 24 Abs. 1 Z 1 lit. ¢ in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,
treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.*
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Artikel 52
Anderung des Wasserstoffforderungsgesetzes

Das Bundesgesetz liber die Forderung der Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff nicht biogenen
Ursprungs (Wasserstoffforderungsgesetz — WF6G), BGBI. 1 Nr. 69/2024, in der Fassung der
Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025, wird wie folgt gedndert:

1.In § 3 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 wird die Jahreszahl ,,2026% jeweils durch die Jahreszahl ,,2027 ersetzt.

2. In §7 wird die Wortfolge ,.Die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat,
Innovation und Technologie* durch die Wortfolge ,.Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus® ersetzt; die Wortfolge ,,sowie dem Bundesminister fiir Arbeit und Wirtschaft™ entfdllt.

3. In §8 Abs. 4 wird die Wortfolge ,von der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitdt, Innovation und Technologie* durch die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie
und Tourismus* ersetzt.

4. In § 8 Abs. 5 wird die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitét,
Innovation und Technologie* durch die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus* ersetzt.

5. In §9 wird die Wortfolge ,der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitit,
Innovation und Technologie® durch die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus* ersetzt.

6. In § 10 wird die Wortfolge ,,;sind die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitit,
Innovation und Technologie* durch die Wortfolge ,,ist der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus* ersetzt.

7. Die Uberschrift zu § 11 lautet:
,wInkrafttreten*

8. Dem Text des § 11 wird die Absatzbezeichnung ,,(1) vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

A(2)§3Abs.2,§7,§8Abs. 1,4und 5, § 9, § 10, die Uberschrift zu § 11 sowie die Bezeichnung des
§ 11 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

8. Abschnitt
Infrastruktur und Mobilitit

Artikel 53
Anderung des Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Errichtung einer Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft
(Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz — SCHIG), BGBI. Nr. 201/1996, zuletzt gedndert durch das
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBIL. I Nr. 111/2010, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 samt Uberschrift lautet:
»Aufgaben

§ 3. (1) Der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH obliegt insbesondere:

1. die Vergabe von Auftrigen und der Abschluss von Vertrdgen mit Dritten {iber die Mitfinanzierung,
Errichtung einschlieBlich der Verwertung von Schieneninfrastruktur, beispielsweise in Form eines
Public-Private-Partnership-Modell, sowie die Abwicklung von damit verbundenen Projekten,
wobei im Falle, dass Zahlungsverpflichtungen durch die Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH eingegangen werden, vorher das Einvernehmen mit der
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur und der
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fiir Finanzen herzustellen ist;

2. die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Zuschussvertrigen und der
sechsjahrigen Rahmenplanung geméf § 42 des Bundesbahngesetzes, insbesondere bei der
Zahlungsabwicklung, und Mitwirkung bei der Kontrolle im Bereich der Finanzierung der
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Schieneninfrastruktur, die Uberwachung vertraglicher Verpflichtungen gemiB §45 des
Bundesbahngesetzes und § 4 des Bundesgesetzes zur Errichtung einer ,,Brenner Eisenbahn
GmbH*“ sowie die Uberpriifung von Finanzierungsbeitriigen an Privatbahnen gemiB § 4 des
Privatbahngesetzes 2004, BGBI. I Nr. 39/2004, in der jeweils geltenden Fassung;

3. die Besorgung aller Geschifte und Tatigkeiten, die zur Erfiillung ihrer Aufgaben notwendig oder
niitzlich erscheinen und der diskriminierungsfreien Entwicklung und Verbesserung des
Eisenbahnwesens sowie neuer Eisenbahntechnologien auf dem Schienennetz dienen sowie alle
damit zusammenhdngenden Geschiafte und Tatigkeiten, die das Ergebnis der
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH verbessern helfen sowie die Mitwirkung
bei der Koordinierung aller Forschungs- und EntwicklungsmafBinahmen fiir den Schienenbereich;

4. die Besorgung aller Geschifte und Tatigkeiten einer akkreditierten Priifstelle (benannten Stelle)
auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens;

5.nach Ubertragung durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Aufgabe einer
Zuweisungsstelle oder entgelterhebenden Stelle gemé dem 6. Teil des Eisenbahngesetzes 1957;

6. die  Geschiftsfiihrung der Sachverstindigenkommission gemédll §48 Abs.4 des
Eisenbahngesetzes 1957,

7. die Wahrnehmung der Aufgaben zur Errichtung und Verwaltung von Registern, wie sie der
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH gemédB dem Eisenbahngesetz 1957 oder in
einer in Durchfiihrung des Eisenbahngesetzes 1957 ergehenden Verordnung iibertragen sind;

8. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers fiir Innovation,
Mobilitdit und Infrastruktur der Abschluss von Vertrigen iiber die Bestellung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen gemif § 48 des Bundesbahngesetzes, BGBI. Nr. 825/1992, in
der jeweils geltenden Fassung und § 3 des Privatbahngesetzes 2004, BGBI. I Nr. 39/2004, in der
jeweils geltenden Fassung im Zusammenhang mit § 7 des Offentlicher Personennah- und
Regionalverkehrsgesetzes 1999, BGBI. I Nr. 204/1999, in der jeweils geltenden Fassung und
deren Abwicklung.

9. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers fiir Innovation,
Mobilitit und Infrastruktur der Abschluss von Vertrigen {iber die Bestellung
gemeinwirtschaftlicher ~ Leistungen im  {berregionalen = oder  Bundesldndergrenzen
iiberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr und deren Abwicklung. Kraftfahrlinienverkehre im Sinne
dieser Bestimmung sind Verkehre, die nicht oder nur unzureichend an das bestehende Netz im
offentlichen Verkehr, insbesondere an den Schienenpersonenverkehr, angebunden sind und nur
gemeinwirtschaftlich bzw. nicht-kommerziell gefiihrt werden konnen. Die Bestellung und
Finanzierung solcher Verkehre ist dabei jedenfalls vorab zwischen Bund und den betreffenden
Bundeslidndern abzustimmen.

10. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers fiir Innovation,
Mobilitit und Infrastruktur die Vergabe und der Abschluss von Vertrégen iiber die Bestellung von
gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Giiterverkehrs auf Giiterverkehrsverbindungen der
Rollenden Landstra3e sowie deren Abwicklung.

(2) Die zur Erfiillung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Informationen und Daten sind von
den betreffenden Unternechmen zeitgerecht, projektsbezogen, vollstindig und unentgeltlich an die
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zu iibermitteln. Davon umfasst sind jedenfalls
samtliche Informationen und Daten von Verkehrsinfrastrukturunternehmen und Verkehrsunternehmen, die
die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zur Erfiillung ihrer gesetzlichen Aufgaben
bendtigt. Soweit zweckmaéBig, stellt die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH hiefiir eine
Schnittstelle zur Verfligung, iiber die die Unternehmen die Daten zu iibermitteln haben. Die
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ist berechtigt Form und Umfang der Meldungen
festzulegen, sofern sich diese Anforderungen nicht aus unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen oder
sonstigen bundesrechtlichen Rechtsvorschriften ergeben.*

2. In §4 und § 6 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie*
Jeweils durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fiir Innovation, Mobilitit und
Infrastruktur® ersetzt.

3. In § 4 wird das Wort ,.Dieser durch die Wortfolge ,,.Diese bzw. dieser* ersetzt.

4. § 5 Abs. 3 und 4 lautet:

»(3) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Finanzen wird ermichtigt, im Namen des
Bundes zur Finanzierung von Vorhaben gemé8 § 3 Abs. 1 Z 1 fiir Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige
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Kreditoperationen der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH, einschlieBlich der damit
verbundenen Finanzierungskosten, eine Haftung gemédl § 82 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013, BGBI. 1
Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden Fassung zu iibernehmen.

(4) Der Bund, vertreten durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister fiir Innovation,
Mobilitdt und Infrastruktur gemeinsam mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fiir Finanzen,
hat dafiir zu sorgen, dass der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH die zur Erfiillung ihrer
Aufgaben gemil § 3 Abs. 1 Z 8, 9 und 10 und zur Aufrechterhaltung ihrer Liquiditdt und des Eigenkapitals
erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit der Erfiillung dieser Aufgaben zur Verfiigung stehen.*

5. Die §§ 10 bis 13 erhalten die Paragraphenbezeichnungen ,,§ 7., ,,8.%, ,.§ 9.“ und ,,§ 11.%.

6. § 9 (neu) samt Uberschrift wird durch folgende §§ 9 und 10 samt Uberschriften ersetzt:
» Vollziehung

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 Abs. 3 und des § 7 die
Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Finanzen, hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 1 und des § 6 die
Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur im Einvernehmen
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fiir Finanzen, hinsichtlich des § 8 Abs. 1 bis 2 die
Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw.
dem Bundesminister fiir Innovation, Mobilitit und Infrastruktur, hinsichtlich der tibrigen Bestimmungen
die Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur betraut.

Bericht an den Nationalrat

§ 10. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister fiir Innovation, Mobilitit und Infrastruktur hat
in dem gemif § 49 des Bundesbahngesetzes alljahrlich dem Nationalrat vorzulegenden Bericht {iber die
von ihm bestellten gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die eingetretenen Verédnderungen auch iiber die
gemeinwirtschaftlichen Leistungen nach § 3 Abs. 1 Z 9 und 10 zu berichten.*

7. Dem § 11 (neu) wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) § 3 samt Uberschrift, § 4, § 5 Abs. 3 und 4, § 6, die Paragraphenbezeichnungen der §§ 7 bis 11,
§ 9 samt Uberschrift sowie § 10 samt Uberschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“

Artikel 54
Anderung der Strafienverkehrsordnung 1960

Das Bundesgesetz, mit dem Vorschriften iiber die StraBenpolizei erlassen werden
(Straenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960), BGBI Nr. 159/1960, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 17/2026, wird wie folgt gedndert:

1. In § 99 Abs. 2d wird die Zahl ,,150° durch die Zahl ,,200° ersetzt.
2. In § 99 Abs. 2e wird der Ausdruck ,,300 bis 5000 durch den Ausdruck ,,;400 bis 6000 ersetzt.
3. § 100 Abs. 5c entfdllt.

4. Dem § 103 wird folgender Abs. 30 angefiigt:

»(30) §99 Abs.2d und 2e in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. 1
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt § 100 Abs. 5¢
aufBler Kraft.*
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9. Abschnitt
Soziales und Arbeit

Artikel 55
Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
— ASVG), BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 14/2026, wird wie
folgt gedndert:

1. Vor § 31c Abs. 2 Z 3 wird folgende Z I eingefiigt:
,,1. Bezicherinnen und Beziehern einer Waisenpension nach diesem Bundesgesetz oder dem GSVG,*

2.In § 31c Abs. 4 wird der Ausdruck ,,§ 31 Abs. 5 Z 34 durch den Ausdruck ,,§ 30a Abs. 1 Z 33“ ersetzt.
3.In§ 3lc Abs. 5 Z 1 wird der Ausdruck ,,Abs. 2 Z 1 bis 7 durch den Ausdruck ,,Abs. 2 Z 1 bis 8 ersetzt.

4. Dem § 32a wird folgender Abs. 4 angefiigt:

,»(4) Vom Dachverband ist jéhrlich ein Bericht iiber die im Vertragspartner/innenbereich aufgedeckten
nicht rechts-, einzel- oder gesamtvertragskonformen Vorgehensweisen und die damit verbundenen
Riickforderungssummen zu erstellen und zusammen mit Empfehlungen {iber mogliche
PraventionsmaBnahmen im Internet zu verdffentlichen. Die Versicherungstriger haben dem Dachverband
die nach Abs. 1 von ihnen ermittelten Daten zu diesem Zweck in einer vom Dachverband einheitlich
festgelegten, entsprechend aufbereiteten und nachvollziehbaren Form zur Verfiigung zu stellen.*

5. In § 42¢ Abs. 3 wird nach dem Wort ,Beitrage™ die Wortfolge ,,samt Verzugszinsen® eingefiigt.
6. Dem § 42¢ Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,»Als Beitrdge gelten dabei auch Beitridge, Abgaben und Umlagen, die der Versicherungstréger nach anderen
Bundesgesetzen einhebt.*

7.5 44 Abs. 1 Z 13 lit. b lautet:

,.b) bei Bezug von Notstandshilfe (oder erweiterter Uberbriickungshilfe) 92 % und nach Ablauf
eines Jahres ab der erstmaligen Zuerkennung von Notstandshilfe 69% des Wertes nach lit. a;*

8. In § 49 Abs. 3 Z 31 entfdllt die Wortfolge ,, , und ein Telearbeitspauschale, wenn und soweit dieses nach
§ 26 Z 9 lit. a EStG 1988 nicht zu den Einkiinften aus nichtselbstéindiger Arbeit gehort™.

9. § 108 Abs. 3 lautet:

»(3) Hochstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2027 belduft sich die Hochstbeitragsgrundlage fiir den
Kalendertag auf 231 Euro, vervielfacht mit der Aufwertungszahl fiir das Jahr 2027 und zuziiglich von
5 Euro. Fiir das Kalenderjahr 2028 ergibt sich die Hochstbeitragsgrundlage aus der Vervielfachung der
Hochstbeitragsbeitragsgrundlage im Jahr 2027 mit der Aufwertungszahl des Kalenderjahres 2028 und
zuziiglich von 1,67 Euro. Fiir jedes weitere Folgekalenderjahr ergibt sich die Hochstbeitragsgrundlage aus
der Vervielfachung der letztgiiltigen Hochstbeitragsgrundlage mit der Aufwertungszahl des jeweiligen
Folgekalenderjahres. Die Hochstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag zu runden.*

10. Im § 300 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfahigkeit,
ausgenommen eine Knappschaftspension, deren Arbeitskraft infolge einer korperlichen, geistigen oder
psychischen Beeintrachtigung herabgesunken ist durch die Wortfolge ,,aus der Pensionsversicherung*
ersetzt.

11. Im § 447f Abs. 1 wird nach dem vierten Teilstrich folgender Teilstrich angefiigt:

,— der zusétzlichen Anhebung der Hochstbeitragsgrundlage gemiB3 § 108 Abs.3 durch das
Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,*

12. Dem bisherige Text des § 459f wird die Bezeichnung ,,(1)* vorangestellt; folgender Abs. 2 wird
angefiigt:
,»(2) Die Krankenversicherungstrager haben den Trigern der Pensionsversicherung zur Feststellung

und Uberpriifung des gewdhnlichen Aufenthalts im Inland im Jénner eines jeden Kalenderjahres zu
Personen, die eine Ausgleichszulage zu einer Pension bezichen und in mindestens zwei Quartalen der drei
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vorangegangenen Kalenderjahre eine oder mehrere Krankenbehandlungen im Ausland in Anspruch
genommen haben, folgende Daten zu iibermitteln:

1. Namen (Familienname und Vorname), Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer;
2. Kalenderdatum der Inanspruchnahme der Krankenbehandlung im Ausland;
3. Name des Staates, in dem die Inanspruchnahme der Krankenbehandlung erfolgt ist.*

13. Nach § 822 wird folgender § 823 samt Uberschrift angefiigt:
»Pensionsanpassung 2027

§ 823. (1) Abweichend von § 108h Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die Pensionserh6hung
fiir das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhhen

1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich betrdgt, um 2,95%;
2. wenn es iiber 6 930 € monatlich betragt, um 204,44 €.
Auf den so ermittelten Erhohungsbetrag ist § 108h Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie
der Bestimmungen nach § 86 Abs.3 Z2 dritter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschiisse, die
Ausgleichszulage, der Bonus nach § 299a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des
31. Dezember 2026 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die
Anwendung des §264 Abs.2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz,
BGBI. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf
Anspruch hat. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen:

1. eine Hinterbliebenenpension in der Hohe, in der sie im Dezember 2026 bei Zutreffen der
Voraussetzungen unter Berilicksichtigung einer Erhdhung nach § 264 Abs. 6 oder einer
Verminderung nach § 264 Abs. 6a gebiihrt hat;

2. eine Invaliditits(Berufsunfahigkeits)pension in der Hdhe, in der sie im Dezember 2026 bei
Zutreffen der Voraussetzungen unter Beriicksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7
ergebenden Anteilspension gebiihrt hat;

3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Hohe, die sich bei Teilung der Teilpension durch jenen
Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmall der Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG
entspricht.

Zum Gesamtpensionseinkommen zdhlen auch die Ruhe- und Versorgungsbeziige nach dem
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBI. I
Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 gebiihren und der Pensionsanpassung zum 1. Janner 2027 unterliegen.

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zdhlen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder — im Fall des Abs. 1 Z 2 — mit jenem Prozentsatz zu erhéhen, der dem
Anteil von 204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht.

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die Anwendung des
§ 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(5) Abweichend von §293 Abs.2 sind die Ausgleichszulagenrichtsitze einschlieBlich der
Richtsatzerhdhung fiir Kinder fiir das Kalenderjahr 2027 mit dem Faktor 1,033 zu vervielfachen.

(6) Abweichend von § 299a Abs. 9 sind fiir das Kalenderjahr 2027 die Betrdge nach § 299a Abs. 1 bis
6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(7) Rechtstréger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Hohe dieser
Leistungen dem zusténdigen Pensionsversicherungstrager bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu
diesem Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe Weise hat der
Pensionsversicherungstriger sodann diesen Rechtstrigern das Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2
mitzuteilen.*
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14. Nach § 823 wird folgender § 824 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmungen zu Art. 55 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2026

§824. (1) § 31c Abs.2 Z 1, Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, § 42c Abs. 3 sowie § 300 Abs. 1 in der Fassung
des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBIL. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.

(2) § 32a Abs. 4, § 44 Abs. 1 Z 13 1it. b, § 49 Abs. 3 Z 31, § 108 Abs. 3, § 447f Abs. 1 und § 459f in
der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Janner 2027 in
Kraft.

(3) § 108i ist im Jahr 2028 nicht anzuwenden.*

Artikel 56
Anderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbstindig
Erwerbstitigen (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz — GSVG), BGBI. Nr. 560/1978, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 107/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Im § 157 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfdhigkeit, deren
Arbeitskraft infolge einer korperlichen, geistigen oder psychischen Beeintriachtigung herabgesunken ist*
durch die Wortfolge ,,aus der Pensionsversicherung® ersetzt.

2. Nach § 426 wird folgender § 427 samt Uberschrift angefiigt:
»Pensionsanpassung 2027

§ 427. (1) Abweichend von § 50 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die Pensionserhdhung fiir
das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhéhen

1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich betrdgt, um 2,95%;
2. wenn es iiber 6 930 € monatlich betrdgt, um 204,44 €.
Auf den so ermittelten Erh6hungsbetrag ist § 50 Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie
der Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschiisse, die
Ausgleichszulage, der Bonus nach § 156a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des
31. Dezember 2026 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die
Anwendung des §145 Abs.2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz,
BGBI. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf
Anspruch hat. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen:

1. eine Hinterbliebenenpension in der Hohe, in der sie im Dezember 2026 bei Zutreffen der
Voraussetzungen unter Beriicksichtigung einer Erhohung nach § 145 Abs. 6 oder einer
Verminderung nach § 145 Abs. 6a gebiihrt hat;

2. eine Erwerbsunfahigkeitspension in der Hohe, in der sie im Dezember 2026 bei Zutreffen der
Voraussetzungen unter Beriicksichtigung einer sich nach § 132 Abs.5 und 6 ergebenden
Anteilspension gebiihrt hat;

3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Hohe, die sich bei Teilung der Teilpension durch jenen
Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmall der Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG
entspricht.

Zum Gesamtpensionseinkommen zdhlen auch die Ruhe- und Versorgungsbeziige nach dem
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBL. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBI. I
Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 gebiihren und der Pensionsanpassung zum 1. Janner 2027 unterliegen.

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zdhlen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder — im Fall des Abs. 1 Z 2 — mit jenem Prozentsatz zu erhéhen, der dem
Anteil von 204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht.
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(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die Anwendung des
§ 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(5) Abweichend von § 150 Abs.2 sind die Ausgleichszulagenrichtsitze einschlieBlich der
Richtsatzerhohung fiir Kinder fiir das Kalenderjahr 2027 mit dem Faktor 1,033 zu vervielfachen.

(6) Abweichend von § 156a Abs. 9 sind fiir das Kalenderjahr 2027 die Betridge nach § 156a Abs. 1 bis
6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(7) Rechtstrager, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Hohe dieser
Leistungen dem zustindigen Pensionsversicherungstriager bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu
diesem Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe Weise hat der
Pensionsversicherungstriger sodann diesen Rechtstrigern das Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2
mitzuteilen.*

3. Nach § 427 wird folgender § 428 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 56 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2026

§ 428. § 157 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

Artikel 57
Anderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Sozialversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft selbstindig
Erwerbstétigen (Bauern-Sozialversicherungsgesetz — BSVG), BGBL. Nr. 559/1978, zuletzt geédndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/2025, wird wie folgt geéndert:

1. § 24 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

,Dieser Beitrag wird aufgebracht
1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Hohe von 17,4 % der Beitragsgrundlage,

2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in der Hohe von 5,4 % der
Beitragsgrundlage.”

2. § 24d samt Uberschrift entfillt.

3. Im §150 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfihigkeit, deren
Arbeitskraft infolge einer korperlichen, geistigen oder psychischen Beeintridchtigung herabgesunken ist
durch die Wortfolge ,,aus der Pensionsversicherung® ersetzt.

4. § 363 Abs. 4 entfillt.

5. Nach § 420 wird folgender § 421 samt Uberschrift angefiigt:
wPensionsanpassung 2027

§ 421. (1) Abweichend von § 46 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die Pensionserhdhung fiir
das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhhen

1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich betrdgt, um 2,95%;
2. wenn es iiber 6 930 € monatlich betrigt, um 204,44 €.
Auf den so ermittelten Erhohungsbetrag ist § 46 Abs. 1a erster Satz entsprechend anzuwenden.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie
der Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschiisse, die
Ausgleichszulage, der Bonus nach § 147a, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des
31. Dezember 2026 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die
Anwendung des § 136 Abs.2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz,
BGBI. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf
Anspruch hat. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen:
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1. eine Hinterbliebenenpension in der Hohe, in der sie im Dezember 2026 bei Zutreffen der
Voraussetzungen unter Beriicksichtigung einer Erhéhung nach § 136 Abs. 6 oder einer
Verminderung nach § 136 Abs. 6a gebiihrt hat;

2. eine Erwerbsunféhigkeitspension in der Hohe, in der siec im Dezember 2026 bei Zutreffen der
Voraussetzungen unter Beriicksichtigung einer sich nach § 123 Abs.5 und 6 ergebenden
Anteilspension gebiihrt hat;

3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Hohe, die sich bei Teilung der Teilpension durch jenen
Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmal der Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG
entspricht.

Zum Gesamtpensionseinkommen zdhlen auch die Ruhe- und Versorgungsbeziige nach dem
Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. Nr. 159/1958, und nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBI. I
Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 gebiihren und der Pensionsanpassung zum 1. Janner 2027 unterliegen.

(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die
zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zdhlen, so ist jede einzelne Pension entweder mit dem
Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder — im Fall des Abs. 1 Z 2 — mit jenem Prozentsatz zu erhéhen, der dem
Anteil von 204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht.

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, fiir die sich am 31. Dezember 2026 durch die Anwendung des
§ 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem
Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(5) Abweichend von § 141 Abs.2 sind die Ausgleichszulagenrichtsitze einschlieBlich der
Richtsatzerhohung fiir Kinder fiir das Kalenderjahr 2027 mit dem Faktor 1,033 zu vervielfachen.

(6) Abweichend von § 147a Abs. 9 sind fiir das Kalenderjahr 2027 die Betrdge nach § 147a Abs. 1 bis
6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen.

(7) Rechtstréger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz auszahlen, haben die Hohe dieser
Leistungen dem zustindigen Pensionsversicherungstrager bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu
diesem Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe Weise hat der
Pensionsversicherungstrager sodann diesen Rechtstragern das Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2
mitzuteilen.*

6. Nach § 421 wird folgender § 422 samt Uberschrift angefiigt:
»Schlussbestimmungen zu Art. 57 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2026

§ 422. (1) § 150 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,
tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(2) §24 Abs.2 zweiter Satz in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I
Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Janner 2027 in Kraft.

(3) § 24d samt Uberschrift und § 363 Abs. 4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2026 auBer Kraft.“

Artikel 58
Anderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
Das Bundesgesetz iiber die Kranken- und Unfallversicherung offentlich Bediensteter (Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz — B-KUVG), BGBI. Nr. 200/1967, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 14/2026, wird wie folgt gedndert:
Nach § 297 wird folgender § 298 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 58 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2026
§ 298. § 85b ist im Jahr 2028 nicht anzuwenden.*
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Artikel 59
Anderung des Sozialbetrugsbekimpfungsgesetzes

Das Bundesgesetz zur Verbesserung der Sozialbetrugsbekdmpfung (Sozialbetrugsbekdmpfungsgesetz
—SBBG), BGBI. I Nr. 113/2015, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 107/2025, wird wie
folgt geéndert:

1. In § 5 Abs. 2 Z 4 wird nach dem Wort ,,Geldtransaktionen® die Wortfolge ,, , Haftungen nach den §§ 9
und 9a“ eingefiigt.

2. Die Uberschrift zu § 9 lautet:

»Haftung fiir Entgelt und fiir Beitriige und Umlagen an die Krankenversicherung*

3.5 9 Abs. I und 2 lautet:

,(1) Der/Die Auftrag gebende Unternehmer/in haftet, wenn er/sie zum Zeitpunkt der Auftragserteilung
wusste oder wissen musste, dass es sich beim Auftrag nehmenden Unternehmen oder einem nachfolgend
beauftragten Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 handelt, zusdtzlich zum
Scheinunternehmen als Biirg/e/in und Zahler/in nach § 1357 des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches
— ABGB, JGS Nr. 946/1811, fiir Anspriiche auf das gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder
kollektivvertragliche Entgelt und die entsprechenden an Osterreichische Krankenversicherungstriger
abzufiihrenden Beitrdge und Umlagen (§ 58 Abs. 6 ASVG) fiir Arbeitsleistungen im Rahmen der
Beauftragung der beim Scheinunternehmen beschiftigten Arbeitnehmer/innen. Die Haftung wird mit der
rechtskréftigen Feststellung des Scheinunternehmens begriindet und umfasst den Zeitraum ab
Beauftragung.

(2) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers nach Abs. 1 erstreckt sich auf die Anspriiche,
die von jedem weiteren beauftragten Unternehmen fiir die bei ihm beschiftigten Arbeitnehmer zu entrichten
sind, das vom rechtskréftig festgestellten Scheinunternehmen oder von einem nachfolgenden Unternechmen
beauftragt wurde.*

4. Dem § 9 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefiigt:

,»(3) Anspriiche aus der Haftung nach Abs. 1 und 2 fiir Beitrdge und Umlagen sind vom zustdndigen
Trager der Krankenversicherung im Zivilrechtsweg vor den zur Ausiibung der Gerichtsbarkeit in
Handelssachen berufenen Gerichten geltend zu machen.

(4) Anspriiche nach § 13a IESG bleiben von der Haftung nach Abs. 1 und 2 unbertihrt.

(5) Erachtet ein Organ der Bundesfinanzverwaltung die Voraussetzung fiir eine Haftung gemél § 9a
Abs. 1 oder 2 fiir gegeben, hat sie die fiir die Geltendmachung der Haftung nach Abs. 1 oder 2 relevanten
Informationen dem Triger der Krankenversicherung (§ 23 Abs.1 ASVG) zu iibermitteln. Soweit
Haftungen fiir Entgelt, deren Forderungen auf den Insolvenz-Entgeltfonds {ibergegangen sind (§ 11 IESG),
betroffen sind, hat das Organ der Bundesfinanzverwaltung die fiir die Geltendmachung der Haftung
erforderlichen Informationen der IEF-Service-GmbH zur Verfiigung zu stellen. Die Ubermittlung hat iiber
die Datenbank nach § 5 zu erfolgen und ist auf das fiir diesen Zweck notwendige Maf} zu beschranken. Auf
die Verarbeitung in der Datenbank finden die Bestimmungen zur Datenbank einschlieflich jene zu
Protokollierungen, DatensicherheitsmaBBnahmen und Loschungen sinngeméfs Anwendung.*

5. Nach § 9 wird folgender § 9a samt Uberschrift eingefiigt:
»Haftung fiir auftragsbezogene Abgaben

§ 9a. (1) Der/Die Auftrag gebende Unternehmer/in haftet, wenn er/sie zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim Auftrag nehmenden Unternechmen oder
einem nachfolgend beauftragten Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 handelt, fiir Lohnsteuer
gemil § 47 des Einkommensteuergesetzes 1988 — EStG 1988, BGBI. Nr. 400/1988, fiir Arbeitsleistungen
im Rahmen der Beauftragung der beim Scheinunternehmen beschiftigten Arbeitnehmer/innen, weiters fiir
die Umsatzsteuer gemal § 1 Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI. Nr. 663/1994, die sich aus dem Auftrag
ergibt. Die Haftung wird mit der rechtskréftigen Feststellung des Scheinunternehmens begriindet und
umfasst den Zeitraum ab Beauftragung.

(2) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers nach Abs. 1 erstreckt sich auf jene Anspriiche
im Sinne des Abs. 1, die von jedem weiteren beauftragten Unternechmen zu entrichten sind, das vom
rechtskréftig festgestellten Scheinunternehmen oder von einem nachfolgenden Unternehmen beauftragt
wurde. Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden.
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(3) Die Haftung nach Abs. 1 und 2 fiir Abgaben ist von der Abgabenbehorde mit Haftungsbescheid
(§ 224 Abs 1 BAO) geltend zu machen.

(4) Erachtet ein Organ der Bundesfinanzverwaltung die Voraussetzung fiir eine Haftung gemaf Abs. 1
oder 2 fiir gegeben, hat sie die fiir die Geltendmachung der Haftung relevanten Informationen dem
zustiandigen Finanzamt zu iibermitteln.*

6.§ 11 Z 2 lautet:
,,2.des § 5 Abs. 2, des § 8a, des § 9 Abs. 5 und des § 9a der Bundesminister fiir Finanzen,*

7.8 11 Z 6 lautet:

,,0. des § 9 die Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
soweit nicht in diesem Absatz andere Zustindigkeiten festgelegt sind.*

8. Dem § 12 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

(7) § 5 Abs. 2, § 9 samt Uberschrift, § 9a samt Uberschrift sowie § 11 Z 2 und 6 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Janner 2027 in Kraft.”

Artikel 60
Anderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes

Das Bundesgesetz iiber die Sicherung von Arbeitnehmeranspriichen im Falle der Insolvenz des
Arbeitgebers (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz — [IESG), BGBI. Nr. 324/1977, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 185/2022 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBL. 1
Nr. 10/2025,wird wie folgt gedndert:

1. In § 11 Abs. 1 dritter Satz lautet:

,»Mit dem Forderungsiibergang gehen auch sdmtliche vertragliche und gesetzlich angeordnete Rechte des
Anspruchsberechtigten gegeniiber Dritten hinsichtlich der gesicherten Anspriiche unter Bedachtnahme auf
Abs. 3 iiber, soweit fiir sie Insolvenz-Entgelt gewéhrt wurde.*

2. § 12 Abs. 2 letzter Satz entfdllt.

3. In §14 Abs.2 und 3 wird das Wort ,Arbeitsentgeltunterlagen” jeweils durch das Wort
,Arbeitsunterlagen® ersetzt.

4. Die Uberschriften zu den §§ 20 bis 43 entfallen.

5. In § 20 entfillt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(46)*
bis ,,(48)“ und werden nach § 17a Abs. 45 (neu) eingereiht.

6. In § 21 entfillt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(49)
bis ,,(51)“ und werden nach § 17a Abs. 48 (neu) eingereiht.

7. In § 22 entfdllt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(52)"
bis ,,(54) und werden nach § 17a Abs. 51 (neu) eingereiht.

8. Dem jeweiligen Text der §§ 23 und 24 werden die Absatzbezeichnungen ,,(55)* und ,,(56) vorangestellt.

9. In den §§ 23 und 24 entfallen die Paragraphenbezeichnungen, die Abs. 55 und 56 werden nach § 17a
Abs. 54 (neu) eingereiht.

10. In § 25 entfillt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 5 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(57)
bis ,,(61)* und werden nach § 17a Abs. 56 (neu) eingereiht.

11. Dem jeweiligen Text der §§ 26 bis 43 werden die Absatzbezeichnungen ,,(62) bis ,,(79)* vorangestellt.

12. In den §§ 26 bis 43 entfallen die Paragraphenbezeichnungen, die Abs. 62 bis 79 werden nach § 17a
Abs. 61 (neu) eingereiht.

13. Dem § 17a wird folgender Abs. 80 angefiigt:

,»(80) Die Absatzbezeichnungen des § 17a Abs. 46 bis 79 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes
2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig
treten die Bezeichnungen und die Uberschriften der §§ 20 bis 43 auBBer Kraft. § 11 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 2
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und 3 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Jdnner 2027 in Kraft. § 12 Abs. 2 letzter
Satz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 auBer Kraft.

Artikel 61
Anderung des IEF-Service-GmbH-Gesetzes

Das Bundesgesetz, mit dem eine IAF-Service GmbH gegriindet wird (IEF-Service-GmbH-Gesetz —
IEFG), BGBI. I Nr. 88/2001, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 218/2021, wird wie folgt
geédndert:

1. § 19 Abs. 1 Einleitungsteil lautet:

»Die IEF-Service GmbH ist zur Verarbeitung folgender personenbezogener Daten erméchtigt, soweit dies
fiir die im hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Bereich gesetzlich iibertragenen Aufgaben erforderlich
ist:*

2. Die Uberschrift zu § 27 lautet:

»In- und AuBlerkrafttreten*
3. Dem Text des § 27 wird die Absatzbezeichnung ,(1) vorangestellt.
4. Die Uberschriften zu den §§ 29 bis 33 entfallen.

5. In § 29 entfallen die Paragraphenbezeichnung und der Abs. 2; Abs. 1 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(2)*
und wird nach § 27 Abs. 1 (neu) eingereiht.

6. Dem jeweiligen Text der §§ 30 bis 33 werden die Absatzbezeichnungen ,,(3)* bis ,,(6) vorangestellt.
7. In den §§ 30 bis 33 entfallen die Paragraphenbezeichnungen; die Abs. 3 bis 6 werden nach § 27 Abs. 2

(neu) eingereiht.
8. Dem § 27 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

,(7) Die Uberschrift zu § 27 und die Bezeichnungen des § 27 Abs. 1 bis 6 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung
in Kraft; gleichzeitig treten die Bezeichnungen und die Uberschriften der §§ 29 bis 33 sowie § 29 Abs. 2
aulBler Kraft. § 19 Abs. 1 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jinner 2027 in Kraft.“

Artikel 62
Anderung des Bundesgesetzes iiber die Schaffung eines Amtes fiir Betrugsbekimpfung

Das Bundesgesetz iiber die Schaffung eines Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (ABBG), BGBI. I
Nr. 104/2019, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 107/2024, wird wie folgt gedndert:

1. In § 3 Z 2 wird vor dem Strichpunkt am Ende der lit. h die Wortfolge ,,jund — bei Gefahr im Verzug — die
Geltendmachung von Haftungen geméal3 § 9a SBBG™ eingefiigt.

2. Dem § 8 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) § 3 Z 21it. h in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“

Artikel 63
Anderung des Freiwilligengesetzes

Das Bundesgesetz zur Forderung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz — FreiwQG),
BGBIL. I Nr. 17/2012, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/2023, und die
Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025, wird wie folgt geédndert:

1. In § 4 Abs. 4 entfillt das Wort ,jahrlich®.
2. In § 46 Abs. 17 wird der Ausdruck ,,BGBI. 1 durch den Ausdruck ,,BGBI. I ersetzt.
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3. Dem § 46 wird folgender Abs. 18 angefiigt:

»(18) § 4 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt mit
1. Oktober 2026 in Kraft.*

Artikel 64

Anderung des Bundesgesetzes, mit dem das eEltern-Kind-Pass-Gesetz,
das Eltern-Kind-Pass-Gesetz, das Kinderbetreuungsgeldgesetz und das
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geiindert werden

Das Bundesgesetz, mit dem das eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz, das
Kinderbetreuungsgeldgesetz und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gedndert werden, BGBI. I
Nr. 115/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In Art. 2 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefiigt:

»8a. In §4 Abs. 2 wird die Wortfolge ,die Krankenanstalt, in dem® durch die Wortfolge ,die
Krankenanstalt, in der* ersetzt.«

2. In Art. 2 Z 9 wird die Wortfolge »Diese weiteren Kontaktdaten« durch die Wortfolge »Diese weiteren
selbststdndig eingetragenen Daten« ersetzt.

3. In Art. 2 Z 14 entfiillt in der lit. e die Wortfolge »einer Verordnung geméf«.

4. In Art. 2 Z 15 wird in Abs. 3a die Wortfolge »und sofern das bPK-GH verfiigbar ist« durch die
Wortfolge »sofern das bPK-GH verfiligbar ist« und die Wortfolge »BGBI. 1 Nr. 9/1992“« durch die
Wortfolge »BGBI. Nr. 9/1992« ersetzt.

5. Art. 2 Z 18 lautet:

»18. § 4 Abs. 6 lautet:

,»(6) Der eEKP der Schwangeren oder eines Kindes sind nach deren Tod zu schlieen. Zu diesem
Zweck ermittelt der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister/ die flir das Gesundheitswesen
zustdndige Bundesministerin die Sterbedaten im Wege der automationsunterstiitzten Abfrage des
Patient/inn/enindex (§ 4 in Verbindung mit § 18 GTelG 2012). Hiefiir ist das bereichsspezifische
Personenkennzeichen Gesundheit (bPK GH) zu verwenden. Die Ubermittlung hat auf elektronischem Weg
in geeigneter Form zu erfolgen. Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister/ Die fiir das
Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin hat sicherzustellen, dass die zu Lebzeiten des Kindes
Obsorgeberechtigten gemaB § 8 Abs. 5 auch nach dessen Ableben auf die Daten des verstorbenen Kindes
zugreifen konnen.“«

6. In Art. 2 Z 23 wird der Beistrich am Ende der Z 1 und 7 jeweils durch die Wortfolge »und auf die
gemal § 4 Abs. 2 jeweils selbststéndig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten eingetragenen
Daten,«, der Beistrich am Ende der Z 4 durch die Wortfolge »und auf die gemill § 4 Abs. 2 jeweils
selbststidndig von der Schwangeren eingetragenen Daten,« und der Beistrich am Ende der Z 5 und 6
Jjeweils durch die Wortfolge »und auf die gemidll §4 Abs.2 jeweils selbststindig von den
Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten,« ersetzt; der Z 9 wird die Wortfolge »auf die gemal § 4 Abs. 2
jeweils selbststdndig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten und«
angefiigt; in der Z 10 wird die Wortfolge »§ 4 Abs. 3 und Abs. 3c« durch die Wortfolge »§ 4 Abs. 3, 3¢
und 4« ersetzt.

7. Art. 2 Z 26 lautet:

»26. In §5 Abs. 6 wird im Einleitungsteil nach der Wortfolge ,die Gesundheitsdiensteanbieter” ein
Beistrich eingefiigt, in der Z 4 wird die Wortfolge ,,bis zum Ende des jeweiligen in der Verordnung gemaf
§ 2 Abs. 1 festgelegten Untersuchungsraums zuziiglich einer* durch das Wort ,,eine* ersetzt.«

8. In Art. 2 Z 30 wird in Abs. 2a die Wortfolge »gemil3 § 4 Abs. 3 und Abs. 3c« durch die Wortfolge
»gemal § 4 Abs. 3, 3c und 4« ersetzt.
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Artikel 65
Anderung des eEltern-Kind-Pass-Gesetzes
Das Bundesgesetz, mit dem nihere Regelungen zu einem Elektronischen Eltern-Kind-Pass getroffen

werden (eEltern-Kind-Pass-Gesetz — EKPG), BGBI. I Nr. 82/2023, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 115/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 12 wird die Wortfolge ,,und des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 115/2025 durch die Wortfolge ,,des
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 115/2025 und des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026,
ersetzt.

2.In§ 12 Z 1 wird der Ausdruck ,,01. Janner durch den Ausdruck ,,1. Janner* ersetzt.

Artikel 66
Anderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes

Das Bundesgesetz {iiber die Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik (Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetz — AMPFG), BGBI. Nr. 315/1994, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 119/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 2 wird folgender Abs. 8 angefiigt:

»(8) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gemidfl Abs. 2 und 3 ist vom Dienstgeber in Hohe des
Dienstgeberanteils weiterhin fiir die gemil § 1 Abs. 2 lit. ¢ AIVG nicht mehr der Pflichtversicherung in
der  Arbeitslosenversicherung  unterliegenden  Beschéftigten  bis  zum  Erreichen  der
Anspruchsvoraussetzungen auf eine Alterspension zu leisten.*

2. In § 6a wird die Jahreszahl ,,2027% durch die Jahreszahl ,, 2029 ersetzt.

3. Dem § 10 wird folgender Abs. 87 angefiigt:

»(87) § 2 Abs. 8, § 6a, § 13 Abs. 2 und § 15 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028,
BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jinner 2027 in Kraft.«

4. Dem § 11 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(6) § 2a samt Uberschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 auBer Kraft. § 2a Abs. 1 bis 4 und 7
ist fiir zum 31. Dezember 2026 aufrechte Dienstverhiltnisse weiterhin mit der Mallgabe anzuwenden, dass
der gemél § 2a Abs. 1 zum 31. Dezember 2026 geltende Beitragssatz im jeweiligen Kalenderjahr wie folgt
betragt:

1. Beitragssatz gemil Z 1

2027 0,5 vH
2028 1,0 vH
2029 1,5 vH
2030 2,0 vH
2031 2,5 vH;
2. Beitragssatz gemal} Z 2
2027 1,5 vH
2028 2,0 vH
2029 2,5 vH;
3. Beitragssatz gemal Z 3
2027 2,5 vH.

Fiir Lehrlinge betridgt der Beitragssatz (Dienstnehmer) geméf § 2 Abs. 1 hochstens 1,15 Prozent.*

5. § 13 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,»von den Mitteln fiir diese Personengruppen sind im Bundesdurchschnitt 30 vH fiir arbeitsplatznahe
Qualifizierungen (Programm AQUA, Implacementstiftungen), Eingliederungsbeihilfen und Kombilohn zu
verwenden."
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6. § 15 lautet:

,»§ 15. (1) Die Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat
zur Sicherstellung der Finanzierung besonderer arbeitsmarktpolitischer Projekte insbesondere fiir
Jugendliche, Frauen und Altere Mittel im AusmaB von 230 Millionen Euro im Jahr 2027 und von jeweils
215 Millionen Euro in den Jahren 2028 und 2029 der Arbeitsmarktriicklage geméB § 50 AMSG zuzufiihren.
Dieser Zufiihrungsbetrag an die Arbeitsmarktriicklage gemaf § 50 AMSG ist jéhrlich beginnend mit dem
Jahr 2030 mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden Kalenderjahres gemdl § 108f ASVG zu
vervielfachen und kaufménnisch auf volle Eurobetridge zu runden.

(2) Der Betrag ist langstens bis zum 30. September des jeweiligen Kalenderjahres der
Arbeitsmarktriicklage zuzufiihren.*

Artikel 67
Anderung des Arbeitsmarktservicegesetzes

Das Bundesgesetz iiber das Arbeitsmarktservice (Arbeitsmarktservicegesetz — AMSG), BGBL
Nr. 313/1994, zuletzt geédndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 76/2025, wird wie folgt gedndert:

1. § 34 Abs. 8 lautet:

,»(8) Beihilfen sind zuziiglich der Umsatzsteuer, die sich aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994,
BGBI. Nr. 663/1994, ergibt, zu erbringen.*

2.In § 47 Abs. 3 wird in der Z 1 die Wortfolge ,,50 Millionen Schilling® jeweils durch die Wortfolge ,,zehn
Millionen Euro* ersetzt; in den Z 4 und 5 wird die Wortfolge ,,5 Millionen Schilling* jeweils durch die
Wortfolge ,.eine Million Euro® ersetzt.

3. Dem § 78 wird folgender Abs. 57 angefiigt:

»(57) § 34 Abs. 8 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, tritt
mit 1. Janner 2027 in Kraft und ist auf Umsétze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2026 ausgefiihrt werden oder sich ereignen. § 47 Abs.3 Z 1, 4 und 5 in der Fassung des
genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Janner 2027 in Kraft.“

Artikel 68
Anderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AIVG), BGBI. Nr. 609/1977, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 118/2025, wird wie folgt geéndert:

1. § 25 Abs. 2 lautet:

,»(2) Wird ein Empfanger von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) bei einer Tatigkeit gemal3 § 12 Abs. 3
litta, b oder d durch oOffentliche Organe, insbesondere Organe von Behdrden oder
Sozialversicherungstragern oder Exekutivorgane, betreten, die er nicht unverziiglich der zustdndigen
regionalen Geschiftsstelle angezeigt hat (§ 50), so gilt die unwiderlegliche Rechtsvermutung, dass diese
Tatigkeit Arbeitslosigkeit geméfl § 12 ausschlieft. Das Arbeitslosengeld (die Notstandshilfe) ist fiir
zumindest sechs Wochen, fiir jede weitere Betretung bis zum Erwerb einer neuen Anwartschaft fiir acht
Wochen, zuriickzufordern. Erfolgte in einem solchen Fall keine zeitgerechte Meldung durch den
Dienstgeber an den zustindigen Triager der Krankenversicherung, so ist dem Dienstgeber von der
regionalen Geschéftsstelle des Arbeitsmarktservice ein Sonderbeitrag in der doppelten Hohe des
Dienstgeber- und des Dienstnehmeranteiles zur Arbeitslosenversicherung (§ 2 des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes, BGBI. Nr. 315/1994) fiir die Dauer von acht Wochen vorzuschreiben. Als
Bemessungsgrundlage dient der jeweilige Kollektivvertragslohn bzw., falls kein Kollektivvertrag gilt, der
Anspruchslohn. Die Vorschreibung gilt als vollstreckbarer Titel und ist im Wege der gerichtlichen
Exekution eintreibbar.*

2. In § 39b Abs. 6 wird der Ausdruck ,,und 2027 durch den Ausdruck ,,bis einschlielich 2028 ersetzt.

3. Dem § 70 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Die Befreiung von Gebiihren, Verwaltungsabgaben und Barauslagen gilt auch im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.*
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4. Dem § 79 wird folgender Abs. 193 angefiigt:

»(193) §25 Abs. 2, § 39b Abs. 6 und § 70 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Janner 2027 in Kraft. § 25 Abs. 2 gilt nur fiir Sachverhalte, die
sich nach Ablauf des 31. Dezember 2026 ereignet haben.*
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	4. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 40k folgender Eintrag eingefügt:
	5. In § 8 Abs. 7 Z 1 wird der Ausdruck „§ 30 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 30 Abs. 5a“ ersetzt.
	6. § 17 lautet:
	7. In § 25 Abs. 1 Z 10 wird nach dem Wort „handelt“ die Wortfolge „und sofern vorhanden das Beihilfeninstrument, Angaben zur Unternehmensgröße und Ort, der Nominalbetrag der Beihilfe sowie die Art und das Ziel der Beihilfe“ eingefügt.
	8. In § 25 Abs. 2 zweiter Satz entfällt die Wortfolge „bei steuerlichen Ersparnissen im Sinne des § 4 Abs. 1 lit. b sowie“.
	9. Im Einleitungsteil des § 32 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „oder nach Eingabe der von den Abgabenbehörden gemäß § 1 der FinanzOnline-Verordnung 2006 (FOnV 2006), BGBl. II Nr. 97, erteilten Teilnehmeridentifikation, Benutzeridentifikation und des persönlichen Passworts“.
	10. Die Überschrift des Abschnitts 7b lautet:

	„Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Europäischen Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) und dem Klima-Sozialfonds (KSF)“
	11. Die Überschrift zu § 40 lautet:
	12. Dem § 40 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt:
	13. Die Überschrift zu § 40a lautet:
	14. In § 40a wird die Z 6 durch folgende Z 6 und 7 ersetzt:
	15. Die Überschrift zu § 40b lautet:
	16. In § 40b Abs. 2 wird im Einleitungsteil und in der Z 6 der Ausdruck „ARF-Leistungen“ jeweils durch die Wortfolge „ARF- oder KSF-Leistungen“ ersetzt.
	17. § 40b Abs. 3 lautet:
	18. § 40b Abs. 4 entfällt.
	19. Die Überschrift zu § 40c lautet:
	20. In § 40c werden die Abs. 1 und 2 durch folgende Abs. 1 bis 2a ersetzt:
	21. Nach § 40c Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:
	22. In § 40c Abs. 4 wird der Ausdruck „ARF-Leistungen“ durch die Wortfolge „ARF- oder KSF-Leistungen“ ersetzt.
	23. In § 40c Abs. 5 wird nach dem Wort „ARF-Mitteilungen“ die Wortfolge „sowie für KSF-Leistungen und KSF-Mitteilungen“ eingefügt.
	24. Die §§ 40d und 40e samt Überschriften lauten:
	25. § 40f samt Überschrift entfällt.
	26. Nach § 40k wird folgender § 40l samt Überschrift eingefügt:
	27. In § 42 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 1 durch einen Beistrich ersetzt; die Z 2 und 3 lauten:
	28. § 42 Abs. 3 und 4 entfällt.
	29. In § 43 Abs. 8 Z 1 wird die Wortfolge „der Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2031 außer Kraft.“ durch einen Strichpunkt ersetzt; der letzte Satz entfällt.
	30. Dem § 43 wird folgender Abs. 19 angefügt:


	Artikel 36
	Änderung des Börsegesetzes 2018
	1. Nach § 119 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:
	2. Dem § 194 wird folgender Abs. 17 angefügt:


	Artikel 37
	Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes
	1. Nach § 2 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
	2. Dem § 11 wird folgender Abs. 16 angefügt:


	Artikel 38
	Änderung des Glücksspielgesetzes
	1. Der Titel lautet:
	2. Dem § 60 wird folgende Überschrift vorangestellt:
	3. Dem § 60 werden folgende Abs. 51 und 52 angefügt:
	4. Dem § 61 wird folgende Überschrift vorangestellt:
	5. In § 61 Z 1 wird die Wortfolge „für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz“ durch die Wortfolge „für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ ersetzt.


	Artikel 39
	Änderung des Haftungsgesetzes-Kärnten
	1. Nach § 1 wird folgender § 1a samt Überschrift eingefügt:
	2. In § 2 entfällt der Ausdruck „– GGG“.
	3. Dem Text des § 5 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	4. In § 6 wird die Wortfolge „hinsichtlich der Befreiung von Gebühren nach dem GGG“ durch die Wortfolge „hinsichtlich der §§ 1a und 2“ ersetzt.


	Artikel 40
	Änderung des ABBAG-Gesetzes
	1. In § 2 Abs. 1 Z 1 wird nach dem Ausdruck „§ 1 FinStaG“ die Wortfolge „sowie der Erwerb und die Übernahme des in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelten Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds (Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH) gemäß dem Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds-Gesetz, LGBl. Nr. 65/2015“ eingefügt.
	2. In § 2 Abs. 2 entfällt das Wort „sowie“ am Ende der Z 7 und wird der Punkt am Ende der Z 8 durch den Ausdruck „ , sowie“ ersetzt; folgende Z 9 wird angefügt:
	3. Dem § 7 wird folgender Abs. 3 angefügt:


	Artikel 41
	Änderung der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung sowie Übertragung von unbeweglichem Bundesvermögen
	1. Der Titel lautet:
	2. § 1 entfällt.
	3. Die Bezeichnung des § 2 lautet „§ 2.“.
	4. Dem Text des § 4 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt:


	Artikel 42
	Änderung des COVID-19-FondsG
	1. § 3 Abs. 4 bis 6 entfällt.
	2. Die Überschrift zu § 4 lautet:
	3. Dem § 4 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:


	Artikel 43
	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024
	1. In § 10 Abs. 1 und in § 11 Abs. 1 wird jeweils nach dem Wort „Mineralölsteuer“ die Wortfolge „ , die Paketsteuer“ eingefügt.
	2. In § 29a Abs. 1 wird nach dem Wort „Bauvereinigungen“ der Ausdruck „ , Gemeinden“ eingefügt.
	3. § 29a Abs. 2 lautet:
	4. § 29a Abs. 3 entfällt.
	5. In § 29a Abs. 11 wird nach der Jahreszahl „2026“ die Wortfolge „ , bei einer Übertragung von Mitteln in das Jahr 2027 (Abs. 2) bis 2027,“ eingefügt.
	6. Dem § 29a wird folgender Abs. 13 angefügt:


	Artikel 44
	Bundesgesetz über die Besteuerung der Zustellung von Paketen (Paketsteuergesetz – PakStG)

	Artikel 45
	Änderung des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022
	1. In § 1 wird die Jahreszahl „2027“ durch die Jahreszahl „2028“ ersetzt.
	2. § 9 samt Überschrift lautet:
	3. In § 24 Abs. 2 wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt:
	4. In § 25 Abs. 3 wird vor den letzten Satz folgender Satz eingefügt:
	5. In § 32 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „zu dem gemäß § 15 Abs. 3 festgelegten Fälligkeitszeitpunkt“ durch die Wortfolge „zum 30. September eines jeden Jahres“ ersetzt; die Wortfolge „in der Phase gemäß § 9 Z 1“ entfällt.
	6. Dem § 34 wird folgender Abs. 7 angefügt:


	7. Abschnitt
	Land- und Forstwirtschaft, Klima und Umwelt

	Artikel 46
	Änderung des BFW-Gesetzes
	1. In § 8 Abs. 3 wird nach dem dritten Satz folgender Satz eingefügt:
	2. Dem § 27 wird folgender Abs. 6 angefügt:


	Artikel 47
	Änderung des BVWG-Gesetzes
	1. § 1 Abs. 7 lautet:
	2. § 1 Abs. 11 dritter bis sechster Satz lautet:
	3. Dem § 1a werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt:
	4. Dem Text des § 14 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	5. Nach Anhang II wird folgender Anhang III angefügt:


	„Anhang III
	Artikel 48
	Änderung des Altlastensanierungsgesetzes
	1. Im Art. I § 3 Abs. 1a wird der Z 1 folgende Wortfolge angefügt:
	2. Dem Art. VII wird folgender Abs. 28 angefügt:


	Artikel 49
	Bundesgesetz zur Stärkung der Resilienz in den Bereichen Wald und Wasser (Wald-Wasser-Resilienzgesetz – WWRG)

	Artikel 50
	Änderung des Waldfondsgesetzes
	1. Der Titel lautet:
	2. § 1 Z 1 bis 5 lautet:
	3. Dem § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	4. § 3 Z 1 und 2 lautet:
	5. In § 3 entfallen die Z 3 und 7.
	6. § 3 Z 9 lautet:
	7. In § 4 Abs. 3 entfällt der Ausdruck „Z 1 und 2 sowie Z 4 bis 10“.
	8. § 4 Abs. 4 entfällt.
	9. In § 6 entfallen Abs. 1 und 1a; die Abs. 2 und 3 erhalten die Absatzbezeichnungen „(1)“ und „(2)“; in Abs. 1 (neu) wird der Ausdruck „gemäß Abs. 1“ durch den Ausdruck „nach den Richtlinien gemäß § 5“ ersetzt.
	10. Dem § 9 wird folgender Abs. 4 angefügt:


	Artikel 51
	Änderung des Umweltförderungsgesetzes
	1. In § 1 Z 2 wird nach dem Wort „Rohstoffen“ die Wortfolge „durch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ eingefügt.
	2. § 2 Abs. 1 lautet:
	3. In § 6 Abs. 2e wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt:
	4. § 6 Abs. 2f lautet:
	5. § 6 Abs. 2h lautet:
	6. § 6a lautet:
	7. In § 12 Abs. 4 wird nach dem Wort „Förderungsansuchen“ die Wortfolge „– vorbehaltlich eines Befassungsverzichtes gemäß § 9 Abs. 2 –“ eingefügt.
	8. In § 23 Abs. 1 Z 4 wird die Wortfolge „– unter Einrechnung von Abwärme im Sinne von § 5 Abs. 1 Z 1 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, BGBl. I Nr. 150/2021, –“ durch die Wortfolge „– unter Berücksichtigung von Abwärme gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den unionsrechtlichen Vorgaben für effiziente Fernwärme- und Fernkältesysteme –“ ersetzt.
	9. In § 23 Abs. 1 letzter Satz wird das Wort „Umweltschutz“ durch den Ausdruck „Klima- und Umweltschutz“ ersetzt.
	10. In § 23 Abs. 2 wird das Wort „Energieeffizienz-Richtlinie“ durch die Wortfolge „Richtlinie 2012/27/EU, ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2018/2002/EU, ABl. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 210, sowie der Richtlinie (EU) 2023/1791, ABl. Nr. L 231 vom 20.9.-2023 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.
	11. In § 23 Abs. 3 entfallen der vorletzte und der letzte Satz.
	12. § 24 Abs. 1 Z 1 lit. c lautet:
	13. Dem § 53 wird folgender Abs. 34 angefügt:


	Artikel 52
	Änderung des Wasserstoffförderungsgesetzes
	1. In § 3 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 wird die Jahreszahl „2026“ jeweils durch die Jahreszahl „2027“ ersetzt.
	2. In § 7 wird die Wortfolge „Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „Der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt; die Wortfolge „sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft“ entfällt.
	3. In § 8 Abs. 4 wird die Wortfolge „von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „vom Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	4. In § 8 Abs. 5 wird die Wortfolge „der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „des Bundesministers für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	5. In § 9 wird die Wortfolge „der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	6. In § 10 wird die Wortfolge „sind die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „ist der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	7. Die Überschrift zu § 11 lautet:
	8. Dem Text des § 11 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt:


	8. Abschnitt
	Infrastruktur und Mobilität

	Artikel 53
	Änderung des Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetzes
	1. § 3 samt Überschrift lautet:
	2. In § 4 und § 6 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“ jeweils durch die Wortfolge „der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur“ ersetzt.
	3. In § 4 wird das Wort „Dieser“ durch die Wortfolge „Diese bzw. dieser“ ersetzt.
	4. § 5 Abs. 3 und 4 lautet:
	5. Die §§ 10 bis 13 erhalten die Paragraphenbezeichnungen „§ 7.“, „8.“, „§ 9.“ und „§ 11.“.
	6. § 9 (neu) samt Überschrift wird durch folgende §§ 9 und 10 samt Überschriften ersetzt:
	7. Dem § 11 (neu) wird folgender Abs. 4 angefügt:


	Artikel 54
	Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960
	1. In § 99 Abs. 2d wird die Zahl „150“ durch die Zahl „200“ ersetzt.
	2. In § 99 Abs. 2e wird der Ausdruck „300 bis 5000“ durch den Ausdruck „400 bis 6000“ ersetzt.
	3. § 100 Abs. 5c entfällt.
	4. Dem § 103 wird folgender Abs. 30 angefügt:


	9. Abschnitt
	Soziales und Arbeit

	Artikel 55
	Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
	1. Vor § 31c Abs. 2 Z 3 wird folgende Z 1 eingefügt:
	2. In § 31c Abs. 4 wird der Ausdruck „§ 31 Abs. 5 Z 34“ durch den Ausdruck „§ 30a Abs. 1 Z 33“ ersetzt.
	3. In § 31c Abs. 5 Z 1 wird der Ausdruck „Abs. 2 Z 1 bis 7“ durch den Ausdruck „Abs. 2 Z 1 bis 8“ ersetzt.
	4. Dem § 32a wird folgender Abs. 4 angefügt:
	5. In § 42c Abs. 3 wird nach dem Wort „Beiträge“ die Wortfolge „samt Verzugszinsen“ eingefügt.
	6. Dem § 42c Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	7. § 44 Abs. 1 Z 13 lit. b lautet:
	8. In § 49 Abs. 3 Z 31 entfällt die Wortfolge „ , und ein Telearbeitspauschale, wenn und soweit dieses nach § 26 Z 9 lit. a EStG 1988 nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehört“.
	9. § 108 Abs. 3 lautet:
	10. Im § 300 Abs. 1 wird die Wortfolge „aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine Knappschaftspension, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist“ durch die Wortfolge „aus der Pensionsversicherung“ ersetzt.
	11. Im § 447f Abs. 1 wird nach dem vierten Teilstrich folgender Teilstrich angefügt:
	12. Dem bisherige Text des § 459f wird die Bezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	13. Nach § 822 wird folgender § 823 samt Überschrift angefügt:
	14. Nach § 823 wird folgender § 824 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 56
	Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
	1. Im § 157 Abs. 1 wird die Wortfolge „aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist“ durch die Wortfolge „aus der Pensionsversicherung“ ersetzt.
	2. Nach § 426 wird folgender § 427 samt Überschrift angefügt:
	3. Nach § 427 wird folgender § 428 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 57
	Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
	1. § 24 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
	2. § 24d samt Überschrift entfällt.
	3. Im § 150 Abs. 1 wird die Wortfolge „aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist“ durch die Wortfolge „aus der Pensionsversicherung“ ersetzt.
	4. § 363 Abs. 4 entfällt.
	5. Nach § 420 wird folgender § 421 samt Überschrift angefügt:
	6. Nach § 421 wird folgender § 422 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 58
	Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
	Nach § 297 wird folgender § 298 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 59
	Änderung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes
	1. In § 5 Abs. 2 Z 4 wird nach dem Wort „Geldtransaktionen“ die Wortfolge „ , Haftungen nach den §§ 9 und 9a“ eingefügt.
	2. Die Überschrift zu § 9 lautet:
	3. § 9 Abs. 1 und 2 lautet:
	4. Dem § 9 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt:
	5. Nach § 9 wird folgender § 9a samt Überschrift eingefügt:
	6. § 11 Z 2 lautet:
	7. § 11 Z 6 lautet:
	8. Dem § 12 wird folgender Abs. 7 angefügt:


	Artikel 60
	Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes
	1. In § 11 Abs. 1 dritter Satz lautet:
	2. § 12 Abs. 2 letzter Satz entfällt.
	3. In § 14 Abs. 2 und 3 wird das Wort „Arbeitsentgeltunterlagen“ jeweils durch das Wort „Arbeitsunterlagen“ ersetzt.
	4. Die Überschriften zu den §§ 20 bis 43 entfallen.
	5. In § 20 entfällt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen „(46)“ bis „(48)“ und werden nach § 17a Abs. 45 (neu) eingereiht.
	6. In § 21 entfällt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen „(49)“ bis „(51)“ und werden nach § 17a Abs. 48 (neu) eingereiht.
	7. In § 22 entfällt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 3 erhalten die Absatzbezeichnungen „(52)“ bis „(54)“ und werden nach § 17a Abs. 51 (neu) eingereiht.
	8. Dem jeweiligen Text der §§ 23 und 24 werden die Absatzbezeichnungen „(55)“ und „(56)“ vorangestellt.
	9. In den §§ 23 und 24 entfallen die Paragraphenbezeichnungen; die Abs. 55 und 56 werden nach § 17a Abs. 54 (neu) eingereiht.
	10. In § 25 entfällt die Paragraphenbezeichnung; die Abs. 1 bis 5 erhalten die Absatzbezeichnungen „(57)“ bis „(61)“ und werden nach § 17a Abs. 56 (neu) eingereiht.
	11. Dem jeweiligen Text der §§ 26 bis 43 werden die Absatzbezeichnungen „(62)“ bis „(79)“ vorangestellt.
	12. In den §§ 26 bis 43 entfallen die Paragraphenbezeichnungen; die Abs. 62 bis 79 werden nach § 17a Abs. 61 (neu) eingereiht.
	13. Dem § 17a wird folgender Abs. 80 angefügt:


	Artikel 61
	Änderung des IEF-Service-GmbH-Gesetzes
	1. § 19 Abs. 1 Einleitungsteil lautet:
	2. Die Überschrift zu § 27 lautet:
	3. Dem Text des § 27 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt.
	4. Die Überschriften zu den §§ 29 bis 33 entfallen.
	5. In § 29 entfallen die Paragraphenbezeichnung und der Abs. 2; Abs. 1 erhält die Absatzbezeichnung „(2)“ und wird nach § 27 Abs. 1 (neu) eingereiht.
	6. Dem jeweiligen Text der §§ 30 bis 33 werden die Absatzbezeichnungen „(3)“ bis „(6)“ vorangestellt.
	7. In den §§ 30 bis 33 entfallen die Paragraphenbezeichnungen; die Abs. 3 bis 6 werden nach § 27 Abs. 2 (neu) eingereiht.
	8. Dem § 27 wird folgender Abs. 7 angefügt:


	Artikel 62
	Änderung des Bundesgesetzes über die Schaffung eines Amtes für Betrugsbekämpfung
	1. In § 3 Z 2 wird vor dem Strichpunkt am Ende der lit. h die Wortfolge „und – bei Gefahr im Verzug – die Geltendmachung von Haftungen gemäß § 9a SBBG“ eingefügt.
	2. Dem § 8 wird folgender Abs. 6 angefügt:


	Artikel 63
	Änderung des Freiwilligengesetzes
	1. In § 4 Abs. 4 entfällt das Wort „jährlich“.
	2. In § 46 Abs. 17 wird der Ausdruck „BGBI. I“ durch den Ausdruck „BGBl. I“ ersetzt.
	3. Dem § 46 wird folgender Abs. 18 angefügt:


	Artikel 64
	Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz, das Kinderbetreuungsgeldgesetz und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden
	1. In Art. 2 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefügt:
	»8a. In § 4 Abs. 2 wird die Wortfolge „die Krankenanstalt, in dem“ durch die Wortfolge „die Krankenanstalt, in der“ ersetzt.«
	2. In Art. 2 Z 9 wird die Wortfolge »Diese weiteren Kontaktdaten« durch die Wortfolge »Diese weiteren selbstständig eingetragenen Daten« ersetzt.
	3. In Art. 2 Z 14 entfällt in der lit. e die Wortfolge »einer Verordnung gemäß«.
	4. In Art. 2 Z 15 wird in Abs. 3a die Wortfolge »und sofern das bPK-GH verfügbar ist« durch die Wortfolge »sofern das bPK-GH verfügbar ist« und die Wortfolge »BGBl. I Nr. 9/1992“« durch die Wortfolge »BGBl. Nr. 9/1992« ersetzt.
	5. Art. 2 Z 18 lautet:
	»18. § 4 Abs. 6 lautet:
	6. In Art. 2 Z 23 wird der Beistrich am Ende der Z 1 und 7 jeweils durch die Wortfolge »und auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten,«, der Beistrich am Ende der Z 4 durch die Wortfolge »und auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von der Schwangeren eingetragenen Daten,« und der Beistrich am Ende der Z 5 und 6 jeweils durch die Wortfolge »und auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von den Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten,« ersetzt; der Z 9 wird die Wortfolge »auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten und« angefügt; in der Z 10 wird die Wortfolge »§ 4 Abs. 3 und Abs. 3c« durch die Wortfolge »§ 4 Abs. 3, 3c und 4« ersetzt.
	7. Art. 2 Z 26 lautet:
	»26. In § 5 Abs. 6 wird im Einleitungsteil nach der Wortfolge „die Gesundheitsdiensteanbieter“ ein Beistrich eingefügt; in der Z 4 wird die Wortfolge „bis zum Ende des jeweiligen in der Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 festgelegten Untersuchungsraums zuzüglich einer“ durch das Wort „eine“ ersetzt.«
	8. In Art. 2 Z 30 wird in Abs. 2a die Wortfolge »gemäß § 4 Abs. 3 und Abs. 3c« durch die Wortfolge »gemäß § 4 Abs. 3, 3c und 4« ersetzt.


	Artikel 65
	Änderung des eEltern-Kind-Pass-Gesetzes
	1. In § 12 wird die Wortfolge „und des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2025“ durch die Wortfolge „des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2025 und des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026,“ ersetzt.
	2. In § 12 Z 1 wird der Ausdruck „01. Jänner“ durch den Ausdruck „1. Jänner“ ersetzt.


	Artikel 66
	Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes
	1. Dem § 2 wird folgender Abs. 8 angefügt:
	2. In § 6a wird die Jahreszahl „2027“ durch die Jahreszahl „2029“ ersetzt.
	3. Dem § 10 wird folgender Abs. 87 angefügt:
	4. Dem § 11 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	5. § 13 Abs. 2 letzter Satz lautet:
	6. § 15 lautet:


	Artikel 67
	Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes
	1. § 34 Abs. 8 lautet:
	2. In § 47 Abs. 3 wird in der Z 1 die Wortfolge „50 Millionen Schilling“ jeweils durch die Wortfolge „zehn Millionen Euro“ ersetzt; in den Z 4 und 5 wird die Wortfolge „5 Millionen Schilling“ jeweils durch die Wortfolge „eine Million Euro“ ersetzt.
	3. Dem § 78 wird folgender Abs. 57 angefügt:


	Artikel 68
	Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977
	1. § 25 Abs. 2 lautet:
	2. In § 39b Abs. 6 wird der Ausdruck „und 2027“ durch den Ausdruck „bis einschließlich 2028“ ersetzt.
	3. Dem § 70 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	4. Dem § 79 wird folgender Abs. 193 angefügt:



